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Digitaler Tag der offenen Tür – 05.02.2022
Das Gymnasium Kenzingen lädt alle interessierten Kinder mit ihren Eltern recht herzlich 
ein, am Samstag, den 05.02.2022 unseren digitalen Tag der offenen Tür zu besuchen.

An diesem Tag können Sie sich auf unserer Homepage www.gymnasium-kenzingen.de 
ausführlich über das Gymnasium Kenzingen informieren. Lehrer*innen und die Schul-
leitung werden Ihnen die Schule, ihre Arbeitsweise und ihre außerunterrichtlichen An-
gebote digital vorstellen.

 Ab 10 Uhr wird ein interaktiver digitaler Rundgang durch die Schule online ge-
stellt. Hier können Sie sich verschiedene Präsentationen und Filme anschauen.

 Um 10.30 Uhr findet ein 30-40 minütiges Liveinterview (mit Möglichkeit zu Fra-
gen über einen Chat) mit der Schulleitung und Gästen (Bildungsangebot des 
Gymnasiums Kenzingen, Fremdsprachenberatung, Außerunterrichtliche Veran-
staltungen, SMV, Elternvertreter, Paten, Beratungslehrer, …) statt. Dieses Interview 
steht Ihnen auch danach noch online zur Verfügung.

 Außerdem wird eine gefilmte Schulhausführung abrufbar sein.

Sie wollen unsere Schule persönlich erleben ?
Es wird nach derzeitigem Stand weiterhin möglich sein, ab 
dem 07.02.2022 individuelle Schulhausführungen in Gruppen 
von maximal 3 Familien (9 Personen) und einer Lehrkraft über 
die Homepage des Gymnasiums Kenzingen zu buchen. Nut-
zen Sie bitte hierfür das Buchungssystem „Individuelle Schul-
hausführung“, das ab dem 18.01.2022 freigeschaltet ist.

NEU !!! Anmeldetermine NEU !!!
Geändertes Anmeldeverfahren
Mittwoch, 9. März 2022 und Donnerstag, 10. März 2022 jeweils von 08.00 Uhr bis 
12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Verwaltung unserer Schule. Um die  
Hygienevorschriften einhalten zu können, müssen Anmeldetermine über die Verwal-
tung unter Tel. 07644 91130 vereinbart werden.

Wir benötigen zur Anmeldung den ausgefüllten Anmeldebo-
gen unserer Schule, das Formular „Grundschulempfehlung“ 
(Blatt 3 Δ) und das „Formular für die Anmeldung“ (Blatt 4 Δ) ,  
einen Masernschutznachweis, sowie einen Identitäts-
nachweis für eine verbindliche Anmeldung im Original bis 
10.03.2022. Den Anmeldebogen erhalten Sie als Download 
auf unserer Homepage oder vor Ort.

Thilo Feucht; OStD
Schulleiter

In diesem Jahr kann 
die Anmeldung  

persönlich, per E-Mail, 
per Fax oder  

per Post erfolgen.

Wir freuen uns sehr, 
wenn Sie uns mit Ihren 

Kindern besuchen  
und unsere Informati-
onsangebote nutzen.
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Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst 112
Krankentransport 192 22
Polizeiposten Kenzingen 92 91-0
Polizeidirektion Emmendingen 07641/58 20
Städtischer Notdienst 0176/21 87 98 84
Technisches Hilfswerk 07641/21 81
Giftnotrufzentrale 0761/1 92 40
Rechtsanwalt-Notdienst 0172/7 45 19 40
Netze BW GmbH
Störungshotline Strom  0800/3 62 94 77
Straßenbeleuchtung
Störungsdienst 07644/90 00

Ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein,- 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der Notfallpraxis:
Freiburg (allgemeiner Notfalldienst) Allgemeine Notfallpra-
xis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg 
Mo, Di, Do 20 – 24 Uhr
Mi und Fr 16 - 24 Uhr
Sa, So und an Feiertagen   8 – 24 Uhr
Freiburg (kinderärztlicher Notfalldienst) Kinderärztliche Not-
fallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstr. 1, 79104 Freiburg 
Mo - Do 19 – 22:30 Uhr
Fr 16 – 22:30 Uhr
Sa, So und an Feiertagen   8 – 22:30 Uhr
Freiburg (augenärztlicher Notfalldienst) Augenärztliche Not-
fallpraxis Freiburg
Universitätsaugenklinik Freiburg, Killianstr. 5, 79106 Freiburg  
Mo, Di, Do  19 – 22 Uhr
Mi  13 – 22 Uhr
Fr 16 - 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen   8 – 22 Uhr
Kreiskrankenhaus Emmendingen, Gartenstr. 44,
Notfallpraxis
Mo., Di., Do. 19 - 22 Uhr, Mi., Fr.  16 - 22 Uhr
Sa., So. und Feiertag  8 - 22 Uhr
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und 
Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
Kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96589700 
oder docdirekt.de

Zahnarzt Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 
von Sa 8.00 - Mo 8.00 Uhr, Tel. 0180 3 222 555 - 70 

Apothekendienst
Sa., 22.01.2022: Stadt-Apotheke Herbolzheim 
So., 23.01.2022: Üsenberg-Apotheke Kenzingen 
Mo., 24.01.2022: Tulla-Apotheke Rheinhausen 
Di., 25.01.2022: Brunnen-Apotheke Herbolzheim 
Mi., 26.01.2022:  Stadt-Apotheke Endingen 
Do., 27.01.2022: Stadt Apotheke Kenzingen 
Fr., 28.01.2022: St. Katharina-Apotheke Endingen 
Apothekennotdienst im Internet: www.aponet.de 

Der Apotheken-Notdienstfinder 
22 8 33* von jedem Handy ohne Vorwahl 

Festnetz: 0800 00 22 8 33** 
SMS: “apo“ an 22 8 33* 
*max. 69 ct/Min/SMS 

** kostenlos

Tierärztlicher Dienst
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar 
ist, versieht den tierärztlichen Notdienst für 
Groß- und Kleintiere an diesem Wochenende: 
Samstag/Sonntag 22./23.01.2022 
Dr. Klein, Emmendingen, 07641/416888 – Kleintiere 
Dr. Hesse, Forchheim, 07642/2324 – Großtiere 

Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonn-
tag in der Zeit von 10 – 18 Uhr versehen. 
Der Notfalldienst für Kleintiere ist werktags 
von 18 - 8 Uhr besetzt und tagesaktuell über den 
Haustierarzt zu erfragen.

Wichtige Anschlüsse
Stadtverwaltung Kenzingen
Rathaus Zentrale Tel. 900-0, Fax 900-160
Bürgermeister Guderjan   Tel. 900-100
E-Mail-Adresse: post@kenzingen.de 
www.kenzingen.de

Ökumenische Sozialstation St. Franziskus
Unterer Breisgau e.V. 
Häusliche Krankenpflege und Dorfhelferinnen 
Maria-Sand-Strasse 10, 79336 Herbolzheim 
07643-933698-0 
Sprechzeiten von Montag bis Freitag 
08:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
24 Stunden Rufbereitschaft bei Notfällen.

Herbstzeit gemeinnützige GmbH
Betreutes Wohnen für alte Menschen in Familien
Sprechzeiten nach Vereinbarung:
Tel. 07641/9671590
www.herbstzeit-bwf.de

Pflege auf unsere Weise
Individuelle häusliche Betreuung und Pflege, 
Meinrad Weber, Hürnheimweg 2, Tel.: 9290351 
pflege@auf-unsere-weise.de

Bürgerstiftung Kenzinger Hilfsfonds
Rathaus Kenzingen Nebengebäude
Sprechzeiten: jeden Mittwoch 9 - 11 Uhr
Tel. 07644/900-208
Spendenkonto IBAN DE 87 680 501 01 00 2222 777 5
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Ansprechpartner:
Mariane Tießler, Kenzingen, Tel. 7315
BM Matthias Guderjan, Kenzingen, Tel. 900 100
Inge Göbes, Kenzingen, Tel. 6606
Gisela Kuwert, Kenzingen, Tel. 7742
Renate Löhndorf, Bombach, Tel. 8598
Barbara Herr, Hecklingen, Tel. 6486
Hedwig Rethaber, Nordweil, Tel. 9268393

Seniorenbeauftragter der Stadt Kenzingen
Hanns-Heinrich Schneider
Pfarrer i. R., Tel. 07644 9278889
E-Mail: hannsheinrich.schneider@gmail.com 
Kreisseniorenrat Emmendingen 
Homepage: www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Hospiz Hecklingen e.V.,  Kenzingen
Hauptstraße 46, 
Sprechzeiten: mittwochs von 09.00 bis 11.00 Uhr
bitte, mit Terminvereinbarung
persönliche Trauerberatung 
nach tel. Terminabsprache
Tel. 07644-930198 oder auch per Mail:
info@hospiz-hecklingen.de

Fachstelle Sucht - Beratung, Behandlung, 
Prävention, Emmendingen
Hebelstr. 27, Tel.: 07641 9335890 
Fs-emmendingen@bw-lv.de, wochentags
9-12 und 13-16 Uhr, 
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung. 

Weißer Ring (Hilfe für Opfer von Straftaten)
Tel. 07642/9076-825

TelefonSeelsorge Freiburg
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
gebührenfrei und rund um die Uhr erreichbar
www.netseelsorge.de

Amts- und Sprechtage
Öffnungszeiten Rathaus Kernstadt
Montag        08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag      07.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch      08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 19.00 Uhr
Freitag      08.30 - 12.00 Uhr

Erweitere Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros (Eingang Hauptstraße)
Montag, Mittwoch, Freitag  08.30 - 16.00 Uhr
Dienstag  07.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.30 - 19.00 Uhr
Samstag  10.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten Revierförster Kaesler, 
Rathaus Kenzingen, Zi. 16,   Tel. 900-121
donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten der Rathäuser in den Stadtteilen
Bombach Tel. 254
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen Tel. 269
Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
Nordweil Tel. 1311
Montag 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechstunden der Ortsvorsteher in den Stadtteilen
Bombach
Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen
Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 11.00 Uhr
Nordweil
Montag 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Außerhalb der regulären Sprechzeiten nach vorheri-
ger telefonischer Terminabsprache.

Recyclinghof und Grünschnittplatz 
Kenzingen (bei der Kläranlage) 
Öffnungszeiten: 
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr 
Samstag  09.00 - 14.00 Uhr

Wochenmarkt Kenzingen
Donnerstag 08.00 - 12.30 Uhr

Landratsamt Emmendingen
Pflegestützpunkt  07641/451 3091
Seniorenbüro  07641/451 3092
Betreuungsbehörde  07641/451 3094
Persönliche Erreichbarkeit in Emmendingen:  
Romaneistraße 3

Landratsamt Emmendingen - 
Sozialer Dienst Jugendamt  
Frau Berthold: 07641-4513194  
Frau Steiger: 07641-4513184

Sprechzeiten Finanzamt Emmendingen
Montag, Dienstag, Mittwoch
07.30 - 15.30 Uhr durchgehend
Donnerstag 7.30-17.00 Uhr durchgehend 
Freitag, 7.30 - 12.00 Uhr 

Sozialverband VdK Ortsverband  Kenzingen
Sprechstunden im Rathaus Kenzingen, Fraktionszimmer
jeden ersten Donnerstag im Monat  18.00 bis 19.00 Uhr, 
bitte mit Terminvereinbarung unter 0151 65280351

Integrationsmanager des Deutschen Roten Kreuzes  
Kirchplatz 17, Tel. 900-209  
Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag 14.00 
– 16.00 Uhr, Freitag 10.00 – 12.00 Uhr und nach 
Vereinbarung; Donnerstag mit Übersetzer arabisch

Kommunaler Inklusionsvermittler Kenzingen 
Kontaktsprechstunde Winfried Höhmann 
Rathaus, Fraktionszimmer, Eing. Hauptstr., barrierefrei,
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 15.00 Uhr – 
16.00 Uhr, bitte um Terminvereinbarung: Mobil: 
0171 9141215 oder Mail: inklusion@kenzingen.de
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Der Bürgermeister informiert 
 

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, 

neben der seit zwei Jahren tatsächlich täglichen Herausforde-
rung Pandemie und den mit ihr einhergehenden ständigen 
Änderungen der Vorschriften beschäftigt die Stadtverwaltung 
in den letzten Jahren kaum eine Aufgabe mehr als die Kinder-
betreuung. Das immer weiter aufgefächerte Betreuungsangebot 
hat zu einer exponentiellen Entwicklung sowohl der Anzahl der 
Beschäftigten als auch der Kosten in diesem Bereich geführt. 
Nicht zuletzt ist mit dieser Entwicklung der Bedarf an Betreu-
ungsplätzen ganz erheblich gewachsen. Hierzu wurde Mitte 
2021 an dieser Stelle ausführlich berichtet. 
Der Beschluss des Gemeinderates vom 16. Dezember 2021, auf 
dem Gelände des Bolzplatzes im Breitenfeld für einen befristeten 
Zeitraum eine Kindertagesstätte in Modul-Bauweise zu erstellen, 
hat umgehend zu Reaktionen geführt, die das Vorhaben zwar in-
haltlich grundsätzlich begrüßen, aber den vorgesehenen Stand-
ort in Frage stellen. Umfassende Kinderbetreuung ja, im un-
mittelbaren persönlichen Umfeld aber nach Möglichkeit nicht? 
Warum eine Interimslösung zur Schaffung weiterer Betreuungs-
plätze und warum im Bereich Breitenfeld? 
Kenzingen verfügt derzeit über insgesamt 460 Betreuungsplät-
ze in Kindertagestätten, davon 340 in der Kernstadt selbst. Nach 
einer Zeit zurückgehender Kinderzahlen, in der Kapazitäten ab-
gebaut wurden, entstanden in den letzten 15 Jahren mit der KiTa 
Schnellbruck, dem Angebot Sausewind, dem Kinderhaus, der 
KiTa Franziskanergarten und dem Waldkindergarten mehr als 
120 zusätzliche Plätze. Um dem Bedarf auch weiterhin Rechnung 
zu tragen, war bisher neben der Erweiterung des Waldkinder-
gartens um eine Gruppe der Neubau einer zusätzlichen Kinder-
tagesstäte im künftigen Neubaugebiet Breitenfeld V in Prüfung. 
Infolge des Wegfalls der Stichtagsregelung, des gesetzlichen 
Anspruchs auf Betreuung auch für Kinder unter drei Jahren, der 
Nachfrage an Ganztagesplätzen, des gesellschaftlichen sowie 
demographischen Wandels und auch infolge der Attraktivität 
der Stadt als Wohnort ist die Nachfrage zuletzt schneller als ge-
plant gewachsen. Entwickelten sich die Kinderzahlen aus der 
fortschreitenden Bebauung des Breitenfelds und aus dem vor-
maligen Kleiser-Areal an der Wiesenstraße erwartungsgemäß, 
ziehen im Gebiet Kaiserhöfe deutlich mehr Familien mit Kindern 
im Kindergartenalter zu als in der Bedarfsplanung berücksichtigt. 
Diese Entwicklung ist Ursache für die Interimslösung: Denn wur-
de zunächst davon ausgegangen, dass der Bedarf mit der Schaf-
fung einer zweiten Gruppe im Waldkindergarten und der zeitlich 
befristeten Überbelegung der bestehenden Einrichtungen ge-
deckt werden kann bis eine neue Kindertagesstätte im Gebiet 
Breitenfeld bereitsteht, fehlen nunmehr zeitnah 20, mittelfristig 
40 Betreuungsplätze. 
Die Angelegenheit ist dringlich, denn die Stadt will und muss die 
Aufgabe des Betreuungsangebots erfüllen. Deshalb hat der Ge-
meinderat entschieden, übergangsweise eine Kindertagesstätte 
in Modul- oder Containerbauweise auf dem Areal des Bolzplat-
zes im Gebiet Breitenfeld I zu errichten. Hier können zusätzliche 
Betreuungsplätze ohne erhebliche zeitliche Verzögerung bereit-
gestellt werden, zudem spricht die unmittelbare Nähe zum Neu-
baugebiet Breitenfeld IV für diesen Standort. 
Darüber hinaus war dieser Platz in der Aufstellungsphase des 
Bebauungsplanes Breitenfeld I ursprünglich für eine Kinderta-
gesstätte vorgesehen, wurde mangels Bedarf seinerzeit dann 
als Grünanlage ausgewiesen und schließlich als Spiel- und als 
Bolzplatz hergestellt. Der Bereich ist kurzfristig verfügbar, voll 
erschlossen und gut erreichbar. Die Infrastruktur verträgt die in 
der Bring- bzw. Abholphase zeitlich begrenzte zusätzliche Ver-
kehrsbelastung von insgesamt zwei Stunden an fünf Tagen in der 

Woche, die für die Anlieger im Übrigen auch an jedem anderen 
Standort gegeben wäre, gegebenenfalls könnte etwa zur Schul-
wegsicherung die Verkehrsführung geprüft werden. Die zuletzt 
in Betrieb genommene KiTa Franziskanergarten mit 65 Betreu-
ungsplätzen liegt mitten in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe 
zur Schule und von dort werden keine verkehrlichen Probleme 
gemeldet. 
Kindertagesstätten in Modul-Bauweise sind mittlerweile vom 
System her ausgereift und in der Region durchaus keine Selten-
heit mehr. In aller Regel dienen sie, wie in Kenzingen auch, als 
Übergangslösung. 
Die hier vorgesehene Anlage wurde bisher - ebenfalls als Inte-
rimslösung - von der Gemeinde Wyhl genutzt und ist als Kin-
dertagesstätte voll funktionsfähig, klimatisiert und durchaus 
ansehnlich. Sie wurde sowohl baurechtlich als auch seitens des 
zuständigen Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Ba-
den-Württemberg – KVJS - bereits einmal so genehmigt. Die 
Module sind in sehr gutem Zustand, kurzfristig verfügbar und 
sollen nach derzeitiger Erkenntnis maximal fünf Jahre lang ge-
nutzt werden: Solange, bis entsprechender regulärer Ersatz zur 
Verfügung steht. Begonnen werden soll mit dem Betrieb einer 
Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit, später nach Bedarf eine 
weitere Gruppe hinzukommen. Betreut werden sollen Ü3-Kinder, 
die Gruppe umfasst maximal 25 Kinder. 
Die zeitliche Befristung ermöglicht die Nutzungsänderung über 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag ohne Bebauungsplanän-
derung. Der bestehende Spielplatz wird danach zu einem Teil 
der Kindestagesstätte zugeschlagen und zu einem Teil weiter 
öffentlich bleiben. Auf dem vorhandenen Bolzplatz, der in der 
Vergangenheit wegen seiner Lage schon Gegenstand einer ge-
richtlichen Auseinandersetzung war, wird die Containeranlage 
gesetzt. Der Bolzplatz selbst soll nach Möglichkeit zeitgleich und 
in unmittelbarer Nähe ersetzt werden, um hier Kindern und Ju-
gendlichen weiter Begegnung und Bewegung zu ermöglichen. 
Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung setzen seit Jahren auf 
umfassende, dezentrale, den Bedürfnissen der Kinder und der El-
tern entsprechende Betreuungsformen und werden dies selbst-
verständlich auch in Zukunft tun. Kinder werden mittlerweile bei 
Bedarf ab dem 1. Lebensjahr und ganztags durch Fachpersonal 
und in zeitgemäßen Räumlichkeiten betreut. Der Betrieb der Kin-
dertagesstätten ist inzwischen die kostenintensivste kommunale 
Aufgabe, die ganz überwiegend von der Allgemeinheit und nur 
zu einem geringen Teil unmittelbar durch die Eltern finanziert 
wird. Die Betreuung setzt sich in der Grundschule fort, und auch 
hier wird die Stadt, obwohl seit Jahren vorbildlich aufgestellt, 
künftig zusätzlich gefordert sein. 
Es ist begrüßens- und wünschenswert, dass die Eltern den Be-
trieb der Kindertagesstätten konstruktiv unterstützen und 
begleiten, Vorschläge unterbreiten und sich engagieren. Die 
Entwicklung unserer Kinder, auch deren Betreuung ist eine ge-
samtgesellschaftliche Daueraufgabe, die alle Beteiligten weiter-
hin fordern wird und die in der Mitte der Gesellschaft stattfindet 
und stattfinden sollte – auch räumlich. Deshalb halte ich den 
Standort der Kindertagesstätte in Modulbauweise im Breitenfeld 
über einen begrenzten Zeitraum hinweg für durchaus vertretbar, 
selbst wenn er mit geringen zusätzlichen Belastungen für die un-
mittelbaren Anlieger verbunden ist. Und im Zweifelsfall sollte ge-
meinsam darauf hingewirkt werden, dass die Kinder eben nicht 
mit dem Auto gebracht und abgeholt werden, meint 
Ihr 
Matthias Guderjan 
Bürgermeister 
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 Kenzingen, Ortsteil Bombach, 
Wälderstraße 4, Flst.-Nr. 68/1 

TOP 04 Bauantrag im vereinfachten Ver-
fahren 

 Ersatzbau einer Garage mit Schopf 
und Terrasse 

 Kenzingen, Ortsteil Bombach, 
Brunnenstraße 9, Flst.-Nr. 40 

TOP 05 Mitteilungen der Verwaltung 
TOP 06 Anfragen an die Verwaltung 
TOP 07 Einwohnerfragestunde 
 
gez. 
Bruno Jägle 
Ortsvorsteher 
 
 

Öffentliche Sitzung des  
Ortschaftsrates Nordweil 
am Montag, den 24. Januar 2022 findet 
um 20:00 Uhr im Rathaus Nordweil, im 
Gemeindesaal (Probelokal MV), eine öf-
fentliche Sitzung des Ortschaftsrates Nord-
weil statt.  
Hierzu lade ich Sie herzlich ein. 
 
Tagesordnung öffentliche Sitzung: 
TOP 1  Bekanntgabe von Beschlüssen aus 

nichtöffentlicher Sitzung 
TOP 2  Bauantrag im vereinfachten Ver-

fahren, 
 Neubau eines Einfamilienwohn-

hauses mit Garage, Kenzingen, OT 
Nordweil, Eichenweg 1a, Flst. Nr. 
3650 und 3651 

TOP 3  Rückblick auf das Jahr 2021 
TOP 4  Vorhaben im Jahr 2022 
TOP 5  Mitteilungen der Verwaltung 
TOP 6  Anfragen des OR an die Verwal-

tung 
TOP 7  Einwohnerfragestunde 
 
Bitte tragen Sie beim Betreten des Rat-
hauses eine FFP2-Maske und beachten 
Sie die Hygienevorschriften. Der Zutritt 
ist nur geimpften, genesenen und getes-
teten Personen gestattet. 
 
Franz Pfeffer, Ortsvorsteher Nordweil 

03.05 Bauantrag im vereinfachten Ver-
fahren

 Bauvorhaben: Anbau eines Trep-
penhauses an bestehendes Wohn-
haus 

 Bauort: Kenzingen, Schützenstra-
ße 9, Flst.Nr. 9172 

03.06 Bauantrag im vereinfachten Ver-
fahren

 Bauvorhaben: Anbau im Unterge-
schoss zur Nutzung als Einlieger-
wohnung

 Bauort: Kenzingen, Freiburger 
 Straße 24, Flst.Nr. 8325 
03.07 Bauantrag im vereinfachten Ver-

fahren
 Bauvorhaben: Umnutzung einer 

Wohnung zur Ferienwohnung 
 Bauort; Kenzingen, Ortsteil 
 Bombach, Wälderstraße 4 
 Flst.Nr. 68/1 
 
TOP 04 Mitteilungen der Verwaltung 
 
TOP 05 Anfragen an die Verwaltung 
 
TOP 06 Einwohnerfragestunde 
 
Kenzingen, 21, Januar 2022 
 
Matthias Guderjan 
Bürgermeister 
 
 

Öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Bombach 
Am Dienstag, den 25. Januar 2022, um 
20.00 Uhr, findet im Rathaus Bombach eine 
öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates statt.  
Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingela-
den. 
 
TOP 01 Bekanntgabe von Beschlüssen aus 

nichtöffentlichen Sitzungen 
TOP 02 Auflegung der Niederschrift 
TOP 03 Bauantrag im vereinfachten Ver-

fahren 
 Umnutzung einer Wohnung zur 

Ferienwohnung 

TAGES- 
ORDNUNG 

für die erste öffentliche Sitzung 2022 des Tech-
nischen Ausschusses der Stadt Kenzingen 

am Donnerstag, 27. Januar 2022,  
19.00 Uhr in der Turn- und Festhalle 

Kenzingen, Balgerstraße 2 
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. Bit-
te beachten Sie die gültigen Corona-Regeln 
 
TOP 01 Bekanntgabe von Beschlüssen 

aus nicht öffentlicher Sitzung 
  -keine- 

TOP 02 Städtische Maßnahmen 
02.01 Vergabe Planungsauftrag 
 Kindertagesstätte in Modulbau-

weise 

TOP 03 Anträge zu Bauvorhaben 
03.01 Bauantrag
 Bauvorhaben: Umbau einer Lager-

halle zur Mikrobrauerei 
 Bauort: Kenzingen, Offenburger 
 Straße 18, Flst.Nr. 763 
03.02 Bauantrag im vereinfachten Ver-

fahren
 Bauvorhaben: Anbau eines Bal-

kons an bestehende Doppelhaus-
hälfte als Teilaufbau auf bestehen-
de Garage 

 Bauort: Kenzingen, Neuestraße 28 
 Flst.Nr. 5022/22  
03.03 Antrag auf Befreiung von den 

Festsetzungen des Bebauungspla-
nes Balger Süd II 

 Bauvorhaben: Erhöhung der 
Grundstücksmauer / Einfriedungs-
mauer  von 0,80 m auf 2,00 m 

 Bauort: Kenzingen, Grüner Hof 4 a 
 Flst.Nr. 4941/25 
03.04 Bauantrag
 Bauvorhaben: Nutzungsänderung 

der ehemaligen Schleckerfiliale zu 
einem Verteilerzentrum der Deut-
schen Post, befristet auf 2 Jahre 

 Bauort: Kenzingen, Weisweiler 
 Straße 2,  Flst.Nr. 8280 

Storchennest auf der Narrenschau erhalten

Auf Initiative von Richard Krogull-Raub und mit Unterstüt-
zung der Fa. Schemel, Fa. Kirn + Ditrich, Ingenieurbüro 
Kaltenbach, der Freiwilligen Feuerwehr und zahlreicher 
persönlicher Spender konnte die Stadt das Storchnest auf 
dem Dach der Oberrheinischen Narrenschau erfolgreich 
versetzen und so erhalten.

Bürgermeister Mattias Guderjan bedankte sich bei allen Be-
teiligten für die Unterstützung.

Amtliche Bekanntmachungen



     FREITAG, 21. JANUAR 2022 | 5Mitteilungsblatt der Stadt KENZINGEN

Stadt Kenzingen Landkreis Emmendingen

Öffentliche Bekanntmachung des Bürgerentscheids

Aufgrund des Bürgerbegehrens vom 08.10.2021 wird 
ein Bürgerentscheid nach § 21 der Gemeindeordnung 
(GemO) in der Stadt Kenzingen notwendig.

Der Bürgerentscheid findet statt am Sonntag, dem 
06.03.2022.

Entschieden ist die Frage in dem Sinne, in dem sie von 
der Mehrheit der gültigen Stimmen mit Ja oder Nein be-
antwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 20 % 
der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit 
gilt die Frage als mit „Nein“ beantwortet.

Stimmberechtigt sind Deutsche im Sinne von Artikel 
116 des Grundgesetzes sowie Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union (Uni-
onsbürger), die am Abstimmungstag das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde mit Hauptwohnung wohnen und nicht vom 
Wahlrecht bzw. Stimmrecht ausgeschlossen sind. Die-
se werden von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
eingetragen und können wählen. Der Bürgermeister ist 
berechtigt, vom Unionsbürger zur Feststellung seines 
Stimmrechts einen gültigen Identitätsausweis sowie 
eine Versicherung an Eides statt mit der Angabe seiner 
Staatsangehörigkeit zu verlangen.

Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der 
Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jah-
ren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zu-
ziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, sind 
mit der Rückkehr stimmberechtigt.

Stimmberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Abstim-
mungstag noch nicht mindestens drei Monate in der 
Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung begrün-
det haben, werden nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen.

Stimmberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und 
nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden 
ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Ver-
sicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 
Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung beizufügen.

Vordrucke für diese Erklärung hält das Bürgermeister-
amt Kenzingen, Hauptstraße 15, 79341 Kenzingen 
bereit.

Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt 
werden und – ggf. samt der genannten eidesstattlichen 
Versicherung – spätestens bis zum Sonntag, 13.02.2022, 
beim Bürgermeisteramt Kenzingen, Hauptstraße 15, 
79341 Kenzingen eingehen.

Kenzingen, 21.01.2022

Bürgermeisteramt Kenzingen

Guderjan, Bürgermeister

Stadt Kenzingen  Landkreis Emmendingen

Öffentliche Bekanntmachung der beim Bürgerentscheid am 
06.03.2022 zur Abstimmung stehenden Frage
Bei dem am 06.03.2022 stattfindenden Bürgerentscheid ist über folgende Frage mit Ja oder Nein abzustimmen:

‚Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 29.07.2021, einen Bebauungsplan für das Gebiet 
„Pfannenstiel“ aufzustellen, aufgehoben wird?‘

Kenzingen, 21.01.2022       Bürgermeisteramt Kenzingen

          Guderjan,
          Bürgermeister

 

 
Stadt Kenzingen Landkreis Emmendingen 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der beim Bürgerentscheid 
am 06.03.2022 zur Abstimmung stehenden Frage 
 
Bei dem am 06.03.2022 stattfindenden Bürgerentscheid ist über folgende Frage mit Ja oder 
Nein abzustimmen: 
 
‚Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 29.07.2021, einen Bebauungsplan 
für das Gebiet „Pfannenstiel“ aufzustellen, aufgehoben wird?‘ 
 
 
 
 
Kenzingen, 21.01.2022 Bürgermeisteramt Kenzingen 

 
Guderjan, Bürgermeister 

 
 

 

 
Stadt Kenzingen Landkreis Emmendingen 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung der beim Bürgerentscheid 
am 06.03.2022 zur Abstimmung stehenden Frage 
 
Bei dem am 06.03.2022 stattfindenden Bürgerentscheid ist über folgende Frage mit Ja oder 
Nein abzustimmen: 
 
‚Sind Sie dafür, dass der Beschluss des Gemeinderats vom 29.07.2021, einen Bebauungsplan 
für das Gebiet „Pfannenstiel“ aufzustellen, aufgehoben wird?‘ 
 
 
 
 
Kenzingen, 21.01.2022 Bürgermeisteramt Kenzingen 

 
Guderjan, Bürgermeister 
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Haushaltssatzung der Stadt Kenzingen für das Haushaltsjahr 2022 
Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2021 aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden – Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 
2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095) folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 
 

§ 1 
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen:  Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 29.808.250

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -29.202.710

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 605.540

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von 605.540

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von 605.540
 

2. Im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  Euro

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 28.479.620

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -25.935.670

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von

2.543.950

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.775.500

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -4.986.500

Haushaltsplan 2022 verabschiedet und genehmigt 
 
Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2022 beschlossen. 
Die Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR), das auf Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt 
und um kommunale Besonderheiten ergänzt wurde, sind für die Gemeinden in Baden-Württemberg seit 2020 verbind-
lich und bei der Stadt Kenzingen bereits seit 01.01.2016 umgesetzt. 
Das Zahlenwerk weist für 2022 einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 606.000 Euro aus. Die Stadt 
Kenzingen erwirtschaftet den vollständigen Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres und erzielt darüber hinaus diesen 
Überschuss. Somit werden die gestiegenen Anforderungen des NKHR an den Haushaltsausgleich erfüllt und kann zusätz-
lich das Eigenkapital erhöht werden. 

Im Finanzhaushalt sind Investitionen in Höhe von rund 5 Mio. Euro dargestellt. Diese werden 
ohne neue Kredite finanziert, die Verschuldung kann um 600.000 Euro reduziert werden. 

Die Fraktionen des Gemeinderats erläuterten in den Haushaltsreden ihre politischen Schwer-
punkte für Kenzingen. Neben Lob für die positive Entwicklung der städtischen Finanzen gab 
es auch Kritik für die Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Vorhaben. 

Das Landratsamt Emmendingen hat mit Schreiben vom 13.01.2022 die Gesetzmäßigkeit des 
Zahlenwerks bestätigt. 
 
Fragen zum Haushaltsplan beantwortet Ihnen gerne Herr Markus Bührer. 
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2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von

-1.211.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von

1.332.950

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -600.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von

-600.000

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von

732.950

 
 

§ 2 
Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf
 0 Euro
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf   1.900.000 Euro
 

§ 4 
Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  3.500.000 Euro

§ 5 
Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 570 v. H. 
 b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
  der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer auf  340 v. H.
 der Steuermessbeträge 
 

Kenzingen, den 16. Dezember 2021 
 
Matthias Guderjan 
Bürgermeister 
 

Das Landratsamt Emmendingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 13.01.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 
2022 mit Haushaltsplan gemäß § 81 Abs. 2 GemO i.V. m. § 121 Abs. 2 GemO bestätigt. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 81 Abs. 3 GemO in der Zeit vom 24. Januar bis einschließlich 01. Februar 2022 im Fachbereich 1 Finanzen und 
Organisation, Zimmer 16, öffentlich aus. 
 
Kenzingen, 21. Januar 2022 
 
Matthias Guderjan 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

 
Das Landratsamt Emmendingen – Gesundheitsamt – macht folgendes bekannt: 

1. Im Landkreis Emmendingen wurde während Geltung der Maßnahmen der Alarmstufe 
II der Schwellenwert von 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 
Einwohner an zwei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. 
 

2. Ab Sonntag, den 16. Januar 2022, (= Tag nach der Bekanntmachung) gelten daher 
gemäß § 17a Abs. 1 der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (CoronaVO) die 
Maßnahmen des § 17a Abs. 2 der CoronaVO. 

 
Gründe 

Im Landkreis Emmendingen wurde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-
Inzidenz von 500 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner überschritten. 

Am Freitag, 14. Januar 2022 lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Emmendingen bei 
523,8 und am Samstag, 15. Januar 2022 bei 549,0. 

Gemäß § 17a Abs. 1 S. 1 CoronaVO hat das Landratsamt Emmendingen – Gesundheitsamt 
– festzustellen und ortsüblich bekannt zu machen, dass die Voraussetzungen des § 17a Abs. 
1 CoronaVO eingetreten sind.
 
Gemäß § 17a Abs. 1 S. 2 CoronaVO gelten die folgenden Maßnahmen des § 17 Abs. 2 
CoronaVO ab dem Tag nach der Bekanntmachung, im Landkreis Emmendingen somit ab
Sonntag, den 16. Januar 2022. 
 

Emmendingen, den 15. Januar 2022 
 

 
Hanno Hurth  Hinrich Ohlenroth 
Landrat Erster Landesbeamter 

Landratsamt 
Emmendingen 

signiert
von: Lansdratsamt Emmendingen
am: 15.01.2022
um: 16:28:20 +01
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von: Lansdratsamt Emmendingen
am: 15.01.2022
um: 16:28:20 +01

Bekanntmachung
Das Landratsamt Emmendingen – Gesund-
heitsamt – macht folgendes bekannt:
1.  Im Landkreis Emmendingen wurde 

während Geltung der Maßnahmen der 
Alarmstufe II der Schwellenwert von 
500 Neuinfektionen mit dem Coron-
avirus je 100.000 Einwohner an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen über-
schritten.

2.  Ab Sonntag, den 16. Januar 2022, (= 
Tag nach der Bekanntmachung) gelten 
daher gemäß § 17a Abs. 1 der Verord-
nung der Landesregierung über infek-
tionsschützende Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 
(CoronaVO) die Maßnahmen des § 17a 
Abs. 2 der CoronaVO.

Gründe
Im Landkreis Emmendingen wurde an zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Ta-

ge-Inzidenz von 500 Neuinfektionen je 
100.000 Einwohner überschritten.

Am Freitag, 14. Januar 2022 lag die Sie-
ben-Tage-Inzidenz im Landkreis Emmendin-
gen bei 523,8 und am Samstag, 15. Januar 
2022 bei 549,0.

Gemäß § 17a Abs. 1 S. 1 CoronaVO hat das 
Landratsamt Emmendingen – Gesundheits-
amt – festzustellen und ortsüblich bekannt 
zu machen, dass die Voraussetzungen des § 
17a Abs. 1 CoronaVO eingetreten sind.

Gemäß § 17a Abs. 1 S. 2 CoronaVO gelten 
die folgenden Maßnahmen des § 17 Abs. 2
CoronaVO ab dem Tag nach der Bekanntma-
chung, im Landkreis Emmendingen somit 
ab Sonntag, den 16. Januar 2022.

Emmendingen, den 15. Januar 2022

Hanno Hurth  Hinrich Ohlenroth
Landrat   Erster Landesbeamter
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Stadtverwaltung / Behörden

Kenzinger Frühlingsmarkt 2022 
Am Samstag, 12. März und Sonntag, 13. März 2022 findet in und vor der 
städt. Turn- und Festhalle in Kenzingen der Frühlingsmarkt, 
Markt der Hobbykünstler und Kunsthandwerker statt. 
  
Interessenten können sich bis 07. Februar 2022 anmelden. 
Den Anmeldebogen finden Sie auf der 
Homepage www.kenzingen.de. 

Austausch von Wasserzählern  
durch das Wasserwerk Kenzingen
Im Jahr 2022 endet in rund 500 Haushalten oder Betrie-
ben die sechsjährige Eichzeit der Hauptwasserzähler. 
Die Mitarbeiter des städtischen Wasserwerks Kenzingen 
Herr Levis, Herr Wiese und Herr Schill beginnen am 17. 
Januar 2022 mit dem Austausch der betreffenden Zähler. 

Der Austausch dauert ca. 15 Minuten und ist für die Ei-
gentümer kostenlos.

Sofern vor Ort niemand anzutreffen ist, wird eine schrift-
liche Nachricht mit der Bitte zur Terminvereinbarung 
hinterlassen. 

Wir bieten zum 1. September 2022 
für unsere städtische Kita „Glühwürm-
chen“ eine Stelle für eine 
 

Erzieherin im Anerken-
nungsjahr (m/w/d) 

 
Das ausführliche Stellenangebot 
finden Sie unter www.stadt-herbolz-
heim.de (Verwaltung & Bürgerser-
vice/Stellenangebote). 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbung bis 
zum 15.02.2022 an: 
Stadt Herbolzheim – Personalamt 
-, Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim 
oder per E-Mail an 
personalamt@stadt-herbolzheim.de. 

 

BLÄTTERN SIE ONLINE! 
www.myeblättle.de
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Landesfamilienpass 2022
Die Gutscheinkarten für den Landesfami-
lienpass vom Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit und Integration Baden-Württem-
berg sind eingetroffen.

Unter Vorlage des bisherigen Landesfamili-
enpasses sind die Gutscheinkarten formlos 
erhältlich.

Einen Landesfamilienpass können erhalten:
•	 Familien mit mindestens drei kindergeld-

berechtigten Kindern, die mit ihren Eltern 
in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Familien mit nur einem Elternteil, die mit 
mindestens einem kindergeldberechtig-
ten Kind in häuslicher Gemeinschaft le-
ben,

•	 Familien mit einem kindergeldberechtig-
ten schwerbehinderten Kind, die mit die-
sem in häuslicher Gemeinschaft leben

•	 Familien, die Harz IV- oder kinderzu-
schlagberechtigt sind und mit mindes-
tens einem kindergeldberechtigten Kind 
in häuslicher Gemeinschaft leben,

•	 Neu ab 01.01.2022: Wohngeldberechtigte 
Familien und

•	 Familien, die Leistungen aus dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz (Asylb-LG) er-
halten und mit mindestens einem Kind in 
häuslicher Gemeinschaft leben.

 
Den Ausweis können Sie formlos unter Vor-
lage der Ausweise, Geburtsurkunden, ggf. 
Schwerbehindertenausweis und Nachweise 
über die erhaltenen Leistungen beantragen. 

Die Landesfamilienpässe sowie die dazu-
gehörigen Gutscheinkarten erhalten Sie im 
Rathaus Kenzingen, Zimmer 109.
Ansprechpartner im Rathaus: Karin Fischer, 
Zimmer 109, Telefon 07644/900-141,
Mail: fischer@kenzingen.de

 Mikrozensus startet  
am 10. Januar 2022 
Rund 55.000 Haushalte in der Befragung 
Am 10. Januar startet bundesweit der Mik-
rozensus 2022. Das Statistische Landesamt 
Baden-Württemberg bittet hierfür alle aus-
gewählten Haushalte um Unterstützung 
bei der Durchführung der größten jährli-
chen Haushaltserhebung in Deutschland. 
Über das ganze Jahr 2022 hinweg werden 
in mehr als 900 Gemeinden rund 55.000 in 
einer Stichprobe ausgewählte Haushalte in 
Baden-Württemberg zu ihren Lebensver-
hältnissen befragt. Dies sind rund ein Pro-
zent der insgesamt rund 5,2 Millionen (Mill.) 
Haushalte im Südwesten. 

Was ist der Mikrozensus? 
Neben dem Grundprogramm zur wirtschaft-
lichen und sozialen Lage der Bevölkerung 
sowie den seit 1968 erhobenen Fragen der 
EU-weit durchgeführten Erhebung zur Ar-
beitsmarktbeteiligung werden seit 2020 zu-
sätzlich Fragen der ebenfalls EU-weit durch-
geführten Befragung zu Einkommen und 
Lebensbedingungen (SILC, »Statistics on 
Income and Living Conditions«) gestellt. Seit 
dem Jahr 2021 wird das Frageprogramm 
des Mikrozensus um die ebenfalls EU-weit 
durchgeführte Erhebung zur Internetnut-
zung in privaten Haushalten (IKT) ergänzt. 

Die Ergebnisse des Mikrozensus sind eine 
wichtige Informationsquelle zu den Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Menschen. 
Dabei geht es beispielsweise um Fragestel-
lungen in welchen Familienkonstellationen 
Menschen leben, welche Bildungsabschlüs-
se von der Bevölkerung erworben wurden 
oder in welcher Erwerbssituation sie sind. 
2022 wird die Erhebung um Fragen zur 
Wohnsituation der Menschen ergänzt. Der 
Mikrozensus liefert somit auch Ergebnisse 
zu Fragen der Barrierefreiheit der Wohnsitze 
in Baden-Württemberg. 

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, die 
wirtschaftliche und soziale Veränderungen 
auslöst, ist der Mikrozensus von Bedeutung. 
Die Auskünfte der auskunftspflichtigen 
Haushalte helfen, die aktuelle Lage der Be-
völkerung in Baden-Württemberg abzubil-
den. Für den Mikrozensus sind dabei die 
Auskünfte von Menschen im Rentenalter, 
von Studierenden sowie von Erwerbslosen 
genauso wichtig wie die Angaben von An-
gestellten oder Selbstständigen. 

Wer wird für die Erhebung ausgewählt? 
In einem mathematischen Zufallsverfahren 
werden zunächst Gebäude bzw. Gebäude-
teile gezogen. Für die Ermittlung der Namen 
der Haushalte in den Gebäuden setzt das 
Statistische Landesamt vor Ort auch Erhe-
bungsbeauftragte ein. Die Erhebungsbeauf-
tragten können sich bei der Namensermitt-
lung mittels eines Ausweises als Beauftragte 
des Statistischen Landesamtes Baden-Würt-
temberg ausweisen. Für die zufällig ausge-
wählten Haushalte besteht Auskunftspflicht. 
Sie werden innerhalb von maximal fünf auf-
einander folgenden Jahren bis zu viermal im 
Rahmen des Mikrozensus befragt. 

Die Stadtverwaltung Kenzingen als bürgerorientiertes 
und innovatives Dienstleistungsunternehmen, gemäß ISO 
9001:2015 zertifiziert, sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt zur Unterstützung des Fachbereiches 2, Produkte 
und Dienstleistungen, einen 
  

Mitarbeiter für das Bürgerbüro (m/w/d) 
Vollzeit / unbefristet 

 
Ihre Aufgaben:
•	 Melde- und Passwesen
•	 Statistik und Wahlen
•	 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten
•	 Beratung der BürgerInnen
•	 Vertretung Gewerbeamt

Wir freuen uns auf:
•	 abgeschlossene Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) oder  

vergleichbare Ausbildung
•	 gute EDV-Kenntnisse
•	 Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
•	 strukturierte, selbständige, zielorientierte Arbeitsweise
•	 Einsatzbereitschaft und Flexibilität (Wochenenddienst)
   
Sie erwartet:
•	 eine interessante und vielseitige Tätigkeit im Team
•	 tarifgerechte Vergütung (EG 6 TVöD)
•	 fachliche Weiterentwicklung durch regelmäßiges Fortbildungsangebot
•	 leistungsorientierte Bezahlung, Jahressonderzahlung
•	 Zusatzversorgung, vermögenswirksame Leistungen
•	 betriebliches Gesundheitsmanagement
   
Die genaue Abgrenzung des Aufgabengebiets bleibt vorbehalten. 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit detaillierten Unterlagen bis 
18. Februar 2022  an: 
Stadt Kenzingen, Hauptstraße 15, 79341 Kenzingen oder per E-Mail als eine PDF-Datei 
an: bewerbung@kenzingen.de. Bei Bewerbungen in Papierform bitten wir um Übersen-
dung von Kopien, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden. 
  
Auskünfte erhalten Sie gerne von: 
Herrn Stefan Benker, Tel. 07644/900-110 
Leiter Fachbereich 2 Produkte und Dienstleistungen 
Herrn Michael Jungkind, Tel. 07644/900-112 
Orga und Personal 
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Wie läuft die Befragung ab? 
Ausgewählte Haushalte finden im Brief-
kasten ein Anschreiben des Statistischen 
Landesamtes Baden-Württembergs vor. Da-
rin sind die Zugangsdaten für die Meldung 
über das Internet enthalten. Alternativ be-
steht die Möglichkeit, der Auskunftspflicht 
durch ein Telefoninterview mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Statisti-
schen Landesamts nachzukommen, oder 
einen Papierbogen auszufüllen. Eine voll-
jährige Person kann die Auskünfte für alle 
Haushaltsmitglieder erteilen. 
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen 
der Geheimhaltung und dem Datenschutz 
und werden weder an Dritte weitergegeben 
noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prü-
fung der Daten im Statistischen Landesamt 
werden diese anonymisiert und zu aggre-
gierten Landes- und Regionalergebnissen 
weiterverarbeitet. 
 
Gerne können sich betroffene Haushalte 
bei Fragen direkt mit dem Statistischen 
Landesamt unter Telefon 0711 / 641 -2565 
in Verbindung setzen.Weitere Informati-
onen zum Mikrozensus sind auf der Mi-
krozensus-Homepage des Statistischen 
Verbundes unter https://mikrozensus.de 
abrufbar. Für Rückfragen stehe ich gerne zur 
Verfügung. 

 

Wie man Lehrlinge ausbildet 
Wie man Lehrlinge ausbildet ist das Thema 
eines viermonatigen Kurses, den die Ge-
werbe Akademie der Handwerkskammer 

Freiburg ab 8. Februar in Teilzeit anbietet. Er 
stellt den vierten Teil der Meisterausbildung 
dar, kann aber auch unabhängig davon als 
Vorbereitung auf die Ausbildereignungs-
prüfung besucht werden. Der Unterricht fin-
det an zwei Abenden pro Woche (Dienstag 
und Donnerstag) in Präsenz statt. Über För-
dermöglichkeiten wie das Aufstiegs-Bafög 
berät die Gewerbe Akademie unter Telefon 
0761/15250-25. Infos im Netz: 
www.gewerbeakademie.de 

 

 

Bescheinigung der Renten- 
versicherung wird derzeit 
verschickt:
Hilfe bei der Steuererklärung
Auch Rentnerinnen und Rentner müssen 
Steuern zahlen, wenn das zu versteuernde 
Einkommen den jährlichen Grundfreibetrag 
überschreitet. 2021 lag der Grundfreibetrag 
für Alleinstehende bei 9.744 Euro und für 
Verheiratete bei 19.488 Euro.
Mit Hilfe der kostenlosen Bescheinigung 
»Information über die Meldung an die Fi-
nanzverwaltung« können Ruheständler 
alle steuerrechtlich relevanten Beträge für 
das abgelaufene Jahr überprüfen, die die 
gesetzliche Rentenversicherung automa-
tisch an die Finanzverwaltung übermittelt 
hat. Die sogenannten eDaten liegen damit 
grundsätzlich dem Finanzamt vor und müs-

sen seit 2019 nicht mehr von Hand in die 
Steuererklärung eingetragen werden. Wer 
zur Abgabe einer Steuererklärung verpflich-
tet ist, muss selbst nur dann Eintragungen 
vornehmen, wenn diese eDaten nicht oder 
nicht zutreffend übermittelt wurden.
Wer die Bescheinigung schon einmal an-
gefragt hat, bekommt sie derzeit wieder 
automatisch von der DRV zugesandt. Wer 
sie erstmals benötigt, um die übermittelten 
Daten zu überprüfen, kann sie kostenlos un-
ter www.deutsche-rentenversicherung.de/
steuerbescheinigung anfordern.
Weitere Informationen enthält die Broschü-
re »Versicherte und Rentner: Informationen 
zum Steuerrecht«. Sie kann kostenlos unter 
der Telefonnummer 0721 825-23888 oder 
per E-Mail (presse@drv-bw.de) bestellt wer-
den. Im Internet unter www.deutsche-ren-
tenversicherung.de steht die Broschüre 
ebenfalls als PDF zum Herunterladen zur 
Verfügung.

Kreistag tagt in Freiamt und 
verabschiedet den Haushalt 
Der Kreistag verabschiedet in seiner nächs-
ten Sitzung am Montag, 24. Januar 2022 den 
Haushalt für das Jahr 2022. Da die Steinhalle 
in Emmendingen derzeit für die Kinderimp-
fungen eingerichtet ist, tagt der Kreistag 
erneut im Kurhaus in Freiamt. Die öffentli-
che Sitzung beginnt um 15:45 Uhr. Vor der 
Verabschiedung des Haushalts geben die 
Sprecherinnen und Sprecher ihre Stellung-
nahme zum Haushalt ab. Landrat Hanno 
Hurth informiert in der Sitzung über die 
Impfkampagne im Landkreis. Zur öffentli-
chen Sitzung sind die Bürgerinnen und Bür-
ger herzlich eingeladen. 
 
 

Projekt zum Thema Kinder-
schutz sowie Prävention  
sexualisierter Gewalt im Sport 
Das Projekt „Sport Respects Your Rights – 
Werte leben im Sport“ der Badischen Sport-
jugend mit Sitz in Freiburg in Zusammenar-
beit mit der Kreisjugendarbeit des Landkreis 
Emmendingen hat das Ziel, Sportvereinen 
die Möglichkeit zu geben, sich dem Thema 
Kinderschutz sowie der Prävention sexua-
lisierter Gewalt im Sport anzunähern und 
Ihre Präventions- und Schutzkonzepte (wei-
ter) zu entwickeln. In der Projektzeit findet 
ca. alle zwei Monate ein Vernetzungstreffen 
mit den teilnehmenden Vereinsvertreterin-
nen und Sportvertretern statt, bei denen 
Inhalte zum Thema vermittelt werden. Diese 
sollen zu einem regen Ideenaustausch und 
gegebenenfalls auch gemeinsamen Präven-
tionsmaßnahmen führen. Zur Auftaktveran-
staltung am Mittwoch, 09. Februar 2022 von 
18:30 Uhr bis 20 Uhr laden die Organisatoren 

Fundsachen

Fundsachen im Dezember 2021 und Januar 2022 
Im Bürgerbüro der Stadt Kenzingen wurden vom 11. Dezember 2021 bis zum 18. Januar 2022 
folgende Fundsachen abgegeben: 

Bezeichnung Funddatum Marke  
Geldbörse/Bargeld 03.12.2021 -  
Smartphone 13.12.2021 Samsung  
Schlüssel 06.01.2022 OBI  
Armbanduhr 08.01.2022 Boccia  
Zwei kleine, alte Handys in der Farbe schwarz und weiß, Marke Samsung 
Belohnung 500,00 €
Bemerkung: Bei Fund der beiden Handys wird eine Belohnung seitens des Eigentümers aus-
gelobt. 

Die Angaben sind absichtlich ungenau, um den tatsächlichen Eigentümer der Fundsachen 
zu identifizieren. 
Entsprechend § 980 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) werden in diesem Zusammenhang alle 
Verlierer, Eigentümer und sonstige aufgefordert, ihre Rechte an den aufgefundenen Fundsa-
chen gegenüber der Stadtverwaltung Kenzingen unter Vorlage des Eigentumsnachweises 
anzumelden. Nach einer Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten werden die Fundsachen 
vernichtet oder verwertet. 
Über www.kenzingen.de – Rathaus – Bürgerservice – Fundsachen – gelangen Sie zur On-
line-Übersicht der Fundsachen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an das Fundbüro, Frau 
Buchmüller, Tel.: (07644) 900 – 114. 
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interessierte Vereinsvertreterinnen und Ver-
einsvertreter ein. Sie findet im Landratsamt 
Emmendingen im Großen Sitzungssaal statt 
(Bahnhofstraße 2-4). An der Veranstaltung 
Interessierte werden darum gebeten, bis 
zum 28. Januar 2022 eine Anmeldung und 
der Angabe, mit wie vielen Personen (eine 
oder zwei) sie dabei sein wollen, an Sonja 
Bruno von der Kreisjugendarbeit zu senden 
(s.bruno@landkreis-emmendingen.de). 
Es gelten beim Besuch des Landratsamts 
Emmendingen die zu dem Zeitpunkt gel-
tenden Regeln der aktuellen Corona-Verord-
nung des Landes Baden-Württemberg. 
 
 

Impfungen im  
Landkreis Emmendingen 
Der Landkreis Emmendingen reagiert fle-
xibel auf die jeweilige Situation bei der Co-
rona-Schutzimpfung in den drei Kreisimpf-
stützpunkten in Waldkirch, Emmendingen 
und Kenzingen. Nach Ende der Weihnachts-
ferien ging die Nachfrage nach Impfungen 
wieder zurück. Deshalb gilt bis Ende Januar 
folgende Regelung: In Kenzingen (im ehe-
maligen Aldi-Markt, Industriestraße 26) und 
Waldkirch (Stadthalle, Hindenburgstraße 4) 
werden weiterhin von Montag bis Freitag 
von 15:00 bis 19:00 Uhr sowie samstags von 
10:00 bis 14:00 Uhr Impfungen für Erwach-
sene und Jugendliche ab 12 Jahren ohne 
Terminreservierung angeboten. Es sind Erst-
, Zweit- und Drittimpfungen (Boosterimp-
fungen) möglich. 
In Emmendingen (Steinhalle, Steinstraße 1) 
werden Impfungen für Erwachsene und Ju-
gendliche ab 12 Jahren vorerst ausgesetzt, 
dort erfolgen bis Ende Januar bei Impfaktio-
nen jeweils samstags ausschließlich Impfun-
gen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. 
Hierfür ist eine Terminbuchung erforderlich, 
die über das Buchungsportal auf www.
landkreis-emmendingen.de jeweils vor den 
nächsten Impfterminen freigeschaltet ist. 
Aufgrund der aktuellen Situation können 
sich bei den Impfangeboten kurzfristig Än-
derungen geben, über die das Landratsamt 
auf der Internetseite www.landkreis-em-
mendingen.de, auf Instagram und über die 
lokalen Medien aktuell informiert. 
Der Betrieb und die Öffnungszeiten der drei 
Kreisimpfstützpunkte ab Ende Januar wird 
derzeit abgestimmt und rechtzeitig mitge-
teilt. 
 
 

Müllgebührenbescheide 2022 
werden verschickt 
Die Müllgebührenbescheide für das Jahr 
2022 werden Ende Januar von der Abfall-
wirtschaft des Landratsamtes Emmen-
dingen verschickt. Sie gehen per Post am 
27. Januar 2022 an die Grundstücks- oder 
Wohnungseigentümer bzw. an die ange-
meldeten Hausverwaltungen. Mieter er-
halten keinen Gebührenbescheid, sondern 
rechnen ihre anteiligen Müllgebühren über 
die Nebenkosten mit ihrem Vermieter bzw. 
der Hausverwaltung ab. Die Müllgebühren 
sind in einem Betrag am 1. März 2022 fällig. 

Die für dieses Jahr geltenden Müllgebühren 
sind im Abfallkalender aufgeführt. Die bis-
herigen grünen Müllmarken bleiben weiter-
hin gültig, es werden keine neuen Marken 
verteilt. 
Müllbehälteranträge, die erst nach dem 30. 
November 2021 bei der Abfallwirtschaft 
vorlagen, konnten im Jahresbescheid nicht 
mehr berücksichtigt werden. Sie werden mit 
einem Änderungsbescheid Anfang Februar 
nachberechnet bzw. gutgeschrieben. 
Anträge und Änderungsmitteilungen (z.B. 
Umzug, Eigentumswechsel, etc.) müssen 
ausschließlich schriftlich durch den Eigentü-
mer oder der bei der Abfallwirtschaft gemel-
deten Hausverwaltung erfolgen. 
Antragsformulare sowie ein Merkblatt mit 
wichtigen Informationen sind bei der Ab-
fallwirtschaft des Landratsamtes, in den 
Rathäusern und auf der Internetseite des 
Landratsamtes unter www.landkreis-em-
mendingen.de erhältlich. Sogenannte Se-
pa-Mandate für den Bankeinzug der Müll-
gebühren können nur schriftlich über das 
Formular (liegt dem Bescheid bei oder ist 
auf der Internetseite abrufbar) gestellt oder 
geändert werden. 

Erfahrungsgemäß gibt es in den ersten 
Tagen nach Versand der Müllgebührenbe-
scheide viele Rückfragen, so dass die tele-
fonische Erreichbarkeit der Abfallwirtschaft 
eingeschränkt sein kann. Die Abfallwirt-
schaft bittet dafür um Verständnis. 
 
 
 

Anmeldetage im Kath.  
Kindergarten St. Andreas 
Liebe zukünftige Kindergarteneltern, 
noch bis zum 28. Februar 2022 haben Sie 
die Möglichkeit, Ihr Kind für das kommende 
Kindergartenjahr 2022 / 2023 und die fol-
genden Jahre anzumelden. 
Wir betreuen Kinder im Alter von 2 bis 6 Jah-
ren in zwei Gruppen. 
 
Folgende Betreuungszeiten stehen Ihnen 
derzeit zur Verfügung: 
 
Für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren: 
Regelzeit: Mo - Fr von 7.45 - 12.30 Uhr und 
Mo, Di, Do von 14.00 - 16.15 Uhr 
Verlängerte Öffnungszeit: täglich von 7.30 
- 13.30 Uhr 
 
Für Kinder ab 2 Jahren: 
Regelzeit: Mo - Fr von 7.45 - 12.30 Uhr 
Verlängerte Öffnungszeit: täglich von 7.30 
- 13.30 Uhr 

Sollten Sie Interesse an einem Platz für Ihr 
Kind in unserer Einrichtung haben, neh-
men Sie gerne telefonisch Kontakt zu uns 
auf. Dies ist montags, dienstags und freitags 
zwischen 9.00 und 12.00 Uhr, sowie diens-
tags zwischen 14.00 und 16.00 Uhr mit Frau 
Nadja Bahr unter Tel. 07644-7785 möglich. 
Gerne können Sie sich auch per Mail bei uns 
melden: kita-hecklingen@kath-kenzin-
gen.de. Weitere Informationen über unsere 
Einrichtung sowie den Voranmeldebogen 
finden Sie unter www.bw-kita.de 
( ht t p : / / w w w. bw- k i t a . d e / e m / k e n z i n -
gen-st-andreas/index.htm) 
Wir zeigen Ihnen gerne unsere Einrichtung 
und freuen uns auf ein persönliches Ge-
spräch, in dem wir anstehende Fragen be-
antworten. 
Auf Ihren Besuch im Fliederweg 3, in Heck-
lingen freuen wir uns (es gilt die 2G-Rege-
lung). 
 
Herzliche Grüße 
 Ihr Kiga-Team
 
 

Gastschüler aus Mexiko  
suchen dringend Gastfamilien 
Im Rahmen eines Gastschülerprogramms 
mit Schulen aus Lateinamerika sucht die 
DJO - Deutsche Jugend in Europa für 1 
Junge und 2 Mädchen aus Mexiko drin-
gend Gastfamilien in Deutschland. Die 
Familienaufenthaltsdauer ist vom 06.02.– 
22.03.22. Der Gegenbesuch ist möglich. 
Kontakt: DJO-Deutsche Jugend in Euro-
pa e.V., Schlossstraße 92, 70176 Stuttgart. 
Tel. 0711-6586533, Mob. 0172-6326322, 
e-Mail: gsp@djobw.de, 
www.gastschuelerprogramm.de. 
 
 

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

Im Notfall 
kann diese 
entscheidend 
für rasche Hilfe 
durch den Arzt 
oder den  
Rettungsdienst 
sein!
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Adobe InDesign: Grundlagenkurs 
(52200O) 
Online-Kurs mit Zoom, 2x samstags, 
9:30-15:30 Uhr, Beginn: 22.01.22 
 
Vater-Kind-Kochkurs für Kinder ab 4 Jah-
ren (37102) 
Bahlingen, Silberbergschule, Hohleimen 6, 
Küche, Sa., 22.01.22, 10-13 Uhr 
 
Wertschätzende Kommunikation im All-
tag und Beruf - Bedürfnisse gekonnt an-
sprechen (55900) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Raum 205/VHS-OG, Sa., 22.01.22, 10-16 Uhr 
 
Mit einfachen und robusten Anlage-
strategien den Aktienmarkt überlisten 
(14011) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
EDV-Raum 008/UG, 2x montags, 
19:45-22:00 Uhr, Beginn: 24.01.22 
 
Ganzkörpertraining für den gesunden 
Alltag – Anfänger*innen & Fortgeschrit-
tene (32241B) 
Denzlingen, Turnhalle Mühlengasse, Müh-
lengasse 7, Gymnastikraum (Eingang links 
am Gebäude), 3x montags, 17:30-18:45 Uhr, 
Beginn: 24.01.22 
 
Orientalischer Tanz für Anfängerinnen 
mit Vorkenntnissen und Fortgeschrittene 
(25406) 
Emmendingen, VHS-Schulungszentrum, 
Schwarzwaldstr. 3, Saal (im Innenhof), 4x 
dienstags, 18:30-19:45 Uhr, Beginn: 25.01.22 
 
Backen für den Kindergeburtstag für Kin-
der 6 - 10 Jahre (37005) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Küchenstudio/OG, Sa., 29.01.22, 10-13 Uhr. 
 
Dach- und Fassadenbegrünung (11568O) 
Kostenloser-Online-Vortrag mit Zoom, Mi., 
02.02.22, 19-20:30 Uhr 
 
Testamente zu Gunsten von Menschen 
mit Behinderungen oder Empfängern 
von Sozialhilfe (15017O) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Hybridkurs, Do., 03.02.2022, 19 - 21 Uhr 
 
Reiche Ernte und Ästhetik - Schnitt von 
Zier- und Obstgehölzen (11449/212) 
Malterdingen, Rathaus, Hauptstr. 18, Bürger-
saal, Do., 17.02022, 18:30-21:30 Uhr und Sa., 
19.02.22, 9-13 Uhr 
 
Business English (A1) - Anfänger*innen 
ohne Vorkenntnisse (42150O) 
Online-Kurs mit Zoom, 15x dienstags, 18-19 
Uhr, Beginn: 22.02.22 
 
Neues Frühjahr-Sommerprogramm 
von VHS und Musikschule Nördlicher 
Breisgau 
Das neue Frühjahr-Sommerprogramm der 
Volkshochschule und Musikschule Nördli-
cher Breisgau mit rund 1.000 Präsenz- und 

Jugendpflege Kenzingen
Alle Angebote werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für die Offene Jugendar-
beit durchgeführt. Schüler unter 18 Jahren mit Schülerausweis und aktuellem Schulbe-
such gelten als getestet. 
 
Außerdem gilt für alle Angebote und Projekte: Wir achten aufeinander und tragen 
Mundschutz. Ebenfalls werden alle Besucher und Teilnehmer weiterhin dokumentiert. 
Bei vielen Teilnehmern werden die Gruppen getrennt. 
 

Projekte: 
In Planung: Juze-Team 2022 
Wenn Ihr zwischen 14 und 20 Jahren seid und interessiert mit uns zusammen ein An-
gebot von Jugendlichen für Jugendliche auf die Beine zu stellen, dann meldet Euch. Es 
soll im nächsten Jahr Öffnungszeiten im Juze geben, die von Jugendlichen angeboten 
werden. Anfangs und während Pandemiezeiten gemeinsam mit der Jugendpflege, spä-
ter eventuell mehr in Selbstverantwortung. 
 

Musikwerkstatt: 
Nächster Termin Bandworkshop mit Nils-Patrick Püttmann: Samstag, 19. Februar 
Wenn Ihr mal ausprobieren wollt mit anderen zusammen Musik zu machen, meldet 
Euch. Etwas Grundkenntnisse an einem Instrument solltet Ihr haben. 
 
Oder: 
Wenn Ihr Interesse an Musik machen in einer Band, Recording (Aufnehmen von Gesang 
oder einer ganzen Band) oder Bühnentechnik (wie baue ich die Instrumente mit Misch-
pult und Lautsprecher für einen Auftritt auf?) habt, dann meldet Euch und wir machen 
ein individuelles Projekt mit Euch. Unterstützung bekommt Ihr auch hier durch den Mu-
siker und Musiklehrer Nils-Patrick Püttmann. 
Weiterhin könnt Ihr gerne die Instrumente in der Musikwerkstatt ausprobieren. Kommt 
einfach zu den Öffnungszeiten des Juze vorbei oder macht einen Termin mit uns aus. 
 

Jugendbeteiligung 
Aktuell gibt es, als Folge des Jugendforums „Expertengruppen“ von Jugendlichen zu 
den Themen „Weiterentwicklung Skaterplatz“ und „Wunsch Soccerplatz mit Käfig“. Wenn 
Ihr interessiert seid hier mitzuarbeiten, meldet Euch. 
 
Ideen für Angebote und Projekte als Kleingruppe werden gerne von uns entgegenge-
nommen! 
 

Regelmäßige Angebote: 
Mädchentreff 
Jeden Mittwoch von 16:30 bis 18:00 Uhr findet der Mädchentreff mit Jacqueline statt. 
Wenn Ihr Lust auf Basteln, Backen, kochen und andere Aktionen habt, meldet Euch an! 
Teilnahme nur mit vorheriger Anmeldung! 
Bei vielen Teilnehmerinnen wir wird die Gruppe geteilt 
 

Jugendraum: 
Montag, Mittwoch und Freitag 15:00 – 20:00 Uhr 
Weiterhin ist der Eingang über den „Playstation Raum“ im unter dem Lehrerzimmer 
der Grundschule. 
 
 
Kontakt: 
David Schwab - Betreuer Jugendraum 
Für Fragen und Anliegen zum Jugendraum 
jugendraum-kenzingen@t-online.de 
 
Christoph Meybrunn - Jugendpflege und Schulsozialarbeit 
Büro im OG des Kinderhaus (Balgerstraße 4; Eingang Grundschulbetreuung) 
jugendpflege-kenzingen@t-online.de oder meybrunn@kenzingen.de 
 
Mobil:  0160 97802119 (auch WhatsApp) 
Festnetz:   07644 6063
Instagram:  jugendpflegekenzingen 
Facebook:  Jugend Kenzingen 
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Onlineangeboten wird ab Mittwoch, den 
26. Januar 2022, über die Wochenzeitungen 
am Oberrhein (Emmendinger Tor, Von Haus 
zu Haus, Breisgauer Wochenbericht, Kaiser-
stühler Wochenbericht) in alle Haushalte des 
Verbandsgebiets verteilt. Bereits jetzt – also 
vor der Verteilung der Printversion - sind 
alle Angebote in den unterschiedlichsten 
Bereichen online einsehbar und sofort unter 
www.vhs-em.de buchbar, um sich Plätze zu 
sichern. 
Alle Kursinteressierten können sich unter 
Angabe der jeweiligen Kursnummer auch 
telefonisch oder schriftlich bei der Ge-
schäftsstelle der VHS Nördlicher Breisgau, 
79312 Emmendingen, Am Gaswerk 3, tele-
fonisch unter (07641) 9225-0 oder per E-Mail 
unter info@vhs-em.de melden. 
 
 

Ökumene

Ökumenischer Pflegeheimbesuchsdienst 
Frau Gertrud Zier, Tel. 07644-71 44 
 
 

Evangelische Kirchen- 
gemeinde Kenzingen 
Offenburger Str. 21, 79341 Kenzingen 
Telefon 07644-277 
E-Mail: kenzingen@kbz.ekiba.de 
Internet: www.Evangelische-Kirchenge-
meinde-Kenzingen.de 
 
Öffnungszeiten des Gemeindebüros: 
Di., Mi. 10.00 bis 12.00 Uhr, Do. 16.00 bis 
18.00 Uhr, wenn möglich rufen Sie lieber an 
 
Sonntag, 23. Januar 2022 
10.00 h Gottesdienst mit Pfr. Hansen und 
Kantorin Jakoba Marten-Büsing 
11.30 h Kinder-Kirche „getauft und geseg-
net“ 
 
Montag, 24. Januar 2022 
20.00 h Posaunenchorprobe 
 
Dienstag, 25. Januar 2022 
9.30 h Kleinkindgruppe „Krabbelkäfer“ 
im Gemeindehaus 
 
Mittwoch, 26. Januar 2022 
14.30 Uhr Konfirmandenunterricht I 
im Gemeindehaus 
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht II 
im Gemeindehaus 
18.45 Uhr bis 19.45 h Kantoreiprobe, 
Gruppe I 
20.15 Uhr bis 21.15 h Kantoreiprobe, 
Gruppe II 
 
Donnerstag, 27. Januar 2022 
15.30 Uhr Kinderchor, Gruppe I, 
im Gemeindehaus 

16.30 Uhr Kinderchor, Gruppe II 
im Gemeindehaus 
 
Freitag, 28. Januar 2022 
15.00 h Seniorengottesdienst im Kreissenio-
renzentrum 
19.00 h Vortrag zum Weltgebetstagsland 
2022 mit Daniele Krause in der kath. Kirche 
 
Sonntag, 30. Januar 2022 
10.00 h Gottesdienst mit Pfr. i.R. Ewald För-
schler 
 
 

Katholische Kirchengemeinde 
Kenzingen 
Pastoralteam: 
Pfarrer Klaus Fehrenbach, 
Tel. 07644-9226925, 
mail: pfr.fehrenbach@kath-kenzingen.de 
Gemeindereferentin Regina Eppler, 
07644-9226915, 
mail: eppler@kath-kenzingen.de 
Website www.kath-kenzingen.de 
 
Kenzingen St. Laurentius 
Annette Wild, Karin Zeiser 
Kirchplatz 16, 
Tel. 07644-9226911, Fax 922 6926, 
e-mail: kenzingen@kath-kenzingen.de 
Öffnungszeiten 
Montag  10.00 – 12.00 Uhr 
Dienstag  17.30 – 19.00 Uhr 
Mittwoch  14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag  09:30 – 11.00 Uhr 
Hecklingen St. Andreas 
Annette Wild 
Dorfstr. 3, Tel. 07644-344; 
e-mail: Hecklingen@kath-kenzingen.de 
Öffnungszeiten 
Di.  10.00 – 11.00 Uhr 
 
Bombach St. Sebastian 
Sonja Wiestler 
Kirchstr. 12, Tel. 07644-1344, 
e-mail: bombach@kath-kenzingen.de 
Do. 15.00 – 17.30 Uhr und nach Vereinba-
rung 
 
Nordweil St. Barbara 
Silvia Blattmann 
Am Kirchberg 6, Tel./FAX 07644-8455, 
e-mail: nordweil@kath-kenzingen.de 
Do. 15.00 – 18.30 Uhr 

Gottesdienste der Kirchengemeinde Ken-
zingen vom 21. bis 30. Januar 2022 
Wir bitten um Beachtung der aktuellen Hy-
gieneregeln. Nach wie vor gilt Dokumentati-
onspflicht. Der Gemeindegesang ist derzeit 
„unter Maske“ erlaubt. Ab sofort ist auch 
für Gottesdienste eine FFP 2 Maske für 
Besucher*innen ab 18 Jahre vorgeschrie-
ben. Bitte bringen Sie nach Möglichkeit Ihr 
eigenes Gotteslob mit. Entsprechend der 
geltenden Corona-Verordnung ist u.a. die 
Anzahl der Gottesdienstbesucher*innen 
begrenzt. Bitte beachten Sie deshalb den 
jeweiligen Hinweis einer erforderlichen 
Anmeldung!
Wichtig: Der Kirchenraum darf nicht über 
12 Grad geheizt sein. Deshalb: Warm anzie-
hen! 

Fr. 21. Januar 2022 
19.00 Uhr in Hecklingen – Hl. Messe 
im Gedenken an Leo und Emma Burkhart 
und Sohn / verstorbenen Vater 
 
Sa. 22. Januar 2022 
18.00 Uhr in Kenzingen – Hl. Messe 
im Gedenken an (Jahrtag) Jürgen Schwarz, 
Hildegard Schwarz geb. Enz und Angehö-
rige / Franz und Erika Plewan geb. Mildner 
und verstorbene Angehörige / (gest.) im Ge-
denken an Alice und Georg Wetzel 
mit Kollekte für FSJ von Mariella Schmidt in 
Peru 
 
So. 23. Januar 2022 
10.00 Uhr in Bombach – Feier des Patrozi-
niums St. Sebastian 
Festgottesdienst für die Pfarrgemeinden 
musikalisch mitgestaltet von Conissimo (mit	
Anmeldung) 
08.30 Uhr in Nordweil – Hl. Messe 
 
Di. 25. Januar 2022 
10.30 Uhr in Kenzingen – Wortgottes-
dienst im Kreisseniorenzentrum St. Maximi-
lian Kolbe 
für die Bewohner*innen 
12.20 Uhr in Nordweil – Schülergottes-
dienst, hl. Messe 
 
Mi. 26. Januar 2022 
07.50 Uhr in Kenzingen – Schülergottes-
dienst, hl. Messe 
 
Do. 27. Januar 2022 
19.00 Uhr in Bombach – Hl. Messe 
 
Fr. 28. Januar 2022 
19.00 Uhr in Hecklingen – Hl. Messe 
im Gedenken an Johanna Burkhart und Bru-
der / Luise und Wilhelm Kissling 
 
Sa. 29. Januar 2022 
18.00 Uhr in Kenzingen – Hl. Messe 
 
So. 30. Januar 2022 
10.00 Uhr in Hecklingen – Festgottes-
dienst für die Pfarrgemeinden 
mit Weihe des neuen Altars und des neuen 
Ambos 
nur für geladene Gäste 
 

Pflicht von FFP2 Masken 
Bei Gottesdiensten in Innenräumen gilt 
(ebenso wie bei anderen kirchlichen Veran-
staltungen sowie bei Besucherverkehr in ge-
schlossenen Räumen) generell die Masken-
pflicht. Mit Wirkung ab dem 12. Januar 2022 
hat der Landesgesetzgeber die schon bisher 
geltende Maskenpflicht folgendermaßen 
nachgeschärft:
„Innerhalb geschlossener Räume müssen in 
der Warn- und den Alarmstufen Personen 
ab Vollendung des 18. Lebensjahres eine 
Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) 
tragen.“ 

Gottesdienstbesucherinnen und Gottes-
dienstbesuchern, die keine passende Maske 
dabei haben, wird nach Möglichkeit evtl. ge-
gen eine kleine Spende eine FFP2 Maske zur 
Verfügung gestellt. 



14 | FREITAG, 21. JANUAR 2022    Mitteilungsblatt der Stadt KENZINGEN

Altarweihe St. Andreas Hecklingen 
Im Rahmen der Innenrenovation unserer 
Pfarrkirche St. Andreas in Hecklingen hat 
der Künstler Reinhard Klessinger für den 
Chorraum einen neuen Ambo, einen neuen 
Altar sowie neue Sedilien geschaffen. Am 
Sonntag, den 30. Januar 2022, werden 
in einem Festgottesdienst um 10.00 Uhr 
Altar und Ambo von unserem Herrn Erz-
bischof Stephan Burger geweiht. Leider 
können bei dieser Feier aufgrund der Coron-
avorschriften nur wenige geladene Gäste 
dabei sein, jedoch wird der Gottesdienst im 
Internet übertragen, so dass möglichst viele 
die Altarweihe miterleben können. 
Gerne können Sie sich bei 
Youtube mit folgendem 
Link einloggen: 
h t t p s : / / y o u t u . b e /
KqWwOLnlw8w 
oder per QR Code: 
 
 
Vortrag in der Kirche St. Laurentius 
Zukunftsplan Hoffnung – 
Ökumenischer Weltgebetstag 2022 
So lautet der offizielle deutsche Titel des 
Weltgebetstages 2022. Am Freitag, 28. 
Januar 2022 um 19:00 Uhr kommt Frau 
Daniela Krause zu uns nach Kenzingen in 
die Pfarrkirche St. Laurentius. Sie wird uns 
England, Wales und Nordirland vorstellen 
und zum Inhalt des WGT 2022 referieren. 
Für diesen Höhepunkt der weltweiten Frau-
enökumene haben Frauen aus England, Wa-
les und Nordirland die Gottesdienstordnung 
verfasst. Von Taiwan bis Kuba werden Frau-
en unterschiedlicher christlicher Konfessio-
nen die Gottesdienste zum Weltgebetstag 
vorbereiten und leiten. Gefeiert wird dann 
weltweit am Freitag, den 4. März 2022. Frau-
en, Männer, Kinder und Jugendliche – alle 
sind dazu herzlich eingeladen! 

Im Fokus des Gottesdienstes zum Weltge-
betstag 2022 steht der Brief von Jeremia an 
die Exilierten in Babylon (Jer 29,11): Gott	hat	
einen	 Plan	 für	 uns	 und	 der	 heißt	 Hoffnung!	
So	gerne	will	 ich	 lernen,	diesen	Zukunftsplan	
Hoffnung	zu	 schmieden!	 In	all	den	 scheinbar	
ausweglosen	 Situationen,	 für	 all	 die	 Fragen	
ohne	 Antworten,	 für	 die	 ungezählten	 Absa-
gen,	 für	 die	 verlorenen	 Freundschaften...	 Zu-
kunftsplan	Hoffnung	 –	 das	 tut	 not.	Die	 Kraft	
der	Hoffnung	gibt	uns	eine	neue	Chance,	lässt	
uns	über	uns	hinauswachsen.“ 
Wir	freuen	uns	sehr	über	ihren	Besuch! 
Es	gelten	die	aktuellen	Hygieneverordnungen 
Christel	 Hansen	 –	 evangelische	 Kirchenge-
meinde	Kenzingen 
Johanna	 Blasel,	 Regina	 Eppler,	 Andrea	
Schwarz	–	katholische	Kirchengemeinde	Ken-
zingen 

Pfarrblatt und weitere Informationen 
in Hecklingen 
Aktuell können Sie das Pfarrblatt sowie wei-
teres Informationsmaterial auch im Kinder-
garten oder in der Box beim Andreasheim 
mitnehmen. Nach dem 30. Januar wird die 
Kirche St. Andreas tagsüber wieder geöffnet 
und der Schriftenstand dort bestückt sein. 
 

Freiwilliges Internationales Jahr 
in Perú mit der Erzdiözese Freiburg 
Hallo, mein Name ist Mariella Schmidt und 
ich bin 18 Jahre alt. Bald ist es soweit! Ein gu-
tes halbes Jahr nach meinem Schulabschluss 
geht es für mich Ende Februar los nach Lima, 
in die Hauptstadt Perus, wo ich mein FIJ ab-
solvieren werde, nachdem ich letztes Jahr 
mein Abitur am Gymnasium Kenzingen be-
standen habe. In Perú werde ich in meiner 
Einsatzstelle hauptsächlich mit Kindern und 
Jugendlichen zusammenarbeiten. 

Mein Schwerpunkt liegt vor allem darin, 
dort ihre Freizeit zu gestalten, nachdem sie 
aus der Schule in einen Hort kommen. Ich 
bin sehr dankbar, dass mir so eine einzigarti-
ge Möglichkeit von der Erzdiözese Freiburg 
und dem Programm ‚‘weltwärts‘‘ geboten 
wird, die uns FIJler*innen moralisch und fi-
nanziell unterstützen. 
Mit diesem kleinen Beitrag, möchte ich Men-
schen auf solche Möglichkeiten aufmerk-
sam machen und Dialoge zu bestimmten 
Themen fördern. Das ist durch den Unter-
stützer*innenkreis möglich, in dem Interes-
sierte für die Freiwilligen vor oder während 
des Dienstes Geld spenden können, um so 
einen Teil der Freiwilligendienste mitzufi-
nanzieren. 

Regelmäßig werde ich in Heimatbriefen über 
Erlebtes berichten, um bspw. Dialoge und 
Diskussionen anzuregen. Ich würde mich 
freuen, wenn Sie so ein Teil meiner Reise 
werden. Als Spenderinnen und Spender er-
halten Sie dann auch Dankesschreiben von 
mir, als Zeichen der Wertschätzung für Ihre 
tolle Unterstützung! Bei Fragen über das FIJ 
oder zum Unterstützer*innenkreis können 
Sie sich gerne per Mail an mariella.schx@
gmail.com wenden. Am Samstag 22.01.22 
um 18 Uhr werde ich mich im Gottesdienst 
in St. Laurentius in Kenzingen persönlich 
vorstellen. Auch da beantworte ich gerne 
Ihre Fragen. Ihre Mariella Schmidt. 

(Anmerkung: Die Kollekte an diesem 
Samstag wird für den Einsatz von Mariella 
Schmidt bestimmt sein.) 
Mariella	Schmidt 
 

 

EINLADUNG 
Bildungswerk + Kath. Frauenbund Nord-
weil 
„Winterwanderung“ 
 Am Freitag 04. Februar 2022 
 
Treffpunkt am Rathaus 18.30 Uhr 

Wir wandern durch den Rebberg nach 
Kenzingen zum Weingut Ritter, 
Dauer ca. 1 Std. 

Wer nicht gut zu Fuß ist kann mit dem 
Auto nachkommen ca. 19.45 dort. 

Es gelten die 2 G Regeln + Test od. Booster 
 
Anmeldung bitte bei Susi Hensle T. 6586. 
 

Evangelische Kirchen- 
gemeinden im Bleichtal 
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes neues 
Jahr und laden Sie herzlich ein zu unseren 
Gottesdiensten und Veranstaltungen: 
 
Sonntag 23. Januar 
9.30 Uhr Wagenstadt Gottesdienst mit Pfar-
rer Botho Jenne 
10.30 Uhr Lerchenberghalle Broggingen 
Gottesdienst 1x anders mit Pfarrer Botho Je-
nne und Team 
 
Zusätzlich zu diesen Gottesdiensten bie-
ten wir ihnen die Gelegenheit, für sich im 
häuslichen Rahmen mit Hilfe der Hausgot-
tesdienst-Vorlagen aus dem Kirchenbezirk 
Gottesdienst zu feiern. Sie finden sie auf un-
serer Homepage oder ausgedruckt am seit-
lichen Friedhofszugang in Wagenstadt, vor 
der dortigen Kirche und in der Tutschfelder 
Kirche. Wenn Sie uns diesen Wunsch mittei-
len (gerne per Tel. 6261) bringen wir Ihnen 
auch einen Ausdruck nach Hause. 
 
Konzert mit Sefora Nelson 
Die Durchführbarkeit des für Samstag 5. Fe-
bruar angekündigten Konzerts mit Sefora 
Nelson im Bürgerhaus in Tutschfelden ist 
derzeit wegen der aktuellen Entwicklung 
der Covid-Infektionszahlen sehr in Frage 
gestellt. Kommende Woche lesen Sie an 
dieser Stelle, ob wir es tatsächlich absagen 
müssen oder durchführen können. Noch 
schneller finden Sie den aktuellen Entschei-
dungs-Stand auf unserer Homepage. Falls 
Sie bereits Karten zum Konzert erworben 
haben, behalten diese im Falle einer Absage 
ihre Gültigkeit für einen Ersatztermin. 
 
Eltern – Kindgruppe „SpielRaum“ 
“Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele 
Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der 
Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berau-
ben wir es gerade dessen, was für seine Ent-
wicklung das Wichtigste ist!“ Emmi Pikler 

SpielRaum ist ein Entdeckungsraum – für 
Kinder wie auch für Eltern! 
Das Kind und der Begleitperson (Eltern, 
Großeltern) erwartet im SpielRaum eine vor-
bereitete Umgebung. Das bedeutet, dem 
Lebensalter entsprechend, sind die Bewe-
gungs- und Spielmaterialien so vorbereitet, 
dass die Kinder sich frei bewegen und spie-
len können. Bei den Treffen gibt es „kein Pro-
gramm“. Die Kinder beschäftigen sich nach 
ihrem Tempo und aus einem inneren Impuls 
heraus - die Initiative kommt vom Kind. 
Die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kin-
der im freien Spiel zu beobachten, ihre Inte-
ressen und Fähigkeiten sowie Kompetenzen 
zu erleben! 
 
SpielRaumkurs in Wagenstadt ab Februar 
2022 für Kinder von 4-6 Monaten 
Termine: 
freitags von 16:00 – 17:00Uhr 
04.02.2022 – 11.02.2022 
04.03.2022 – 11.03.2022 – 18.03.2022 – 
25.03.2022 
08.04.2022 – 22.04.2022 – 29.04.2022 
06.05.2022 
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PapaspielRaum an einem Samstag nach Ab-
sprache – 
dafür entfällt ein Termin am Freitag 
Ort: 
Gemeinderaum der ev. Kirche in Wagenstadt 
Kosten: 
85€ 
Kursleitung: 
 Miriam Arnold 
Anmeldung unter: mijo.arnold@t-online.de 
oder 07643 – 93 44 12 
Coronabedingte Teilnahmevoraussetzung 
in der Alarmstufe 2: 2G+ (genesen / vollstän-
dig geimpft. Sind seither mehr als 3 Monate 
verstrichen: zusätzlich negativer Test) 
 
Sonstiges 
Sammlung Brot für die Welt 
Vor Wehnachten verteilten in den 
Bleichtaldörfern mit den Stadtnachrichten 
Broschüren uns Spendentütchen von Brot 
für die Welt. Wir legen Ihnen diese Samm-
lung sehr ans Herz, kann mit den Mitteln 
doch sehr gezielt und wirksam Not gelin-
dert werden. In diesem Jahr stehen Projekte 
zur Förderung von Selbsthilfe in Südafrika, 
Bangladesch, Liberia und Guatemala im 
Fokus. Die Spendentütchen können Sie in 
einem der Gottesdienste bis Ende Januar in 
die Kollektenkörbchen legen oder im Pfarr-
amt einwerfen. Füllen Sie das Adressfeld auf 
dem Spendentütchen aus, stellen wir ihnen 
eine Zuwendungsbestätigung fürs Finanz-
amt aus. Selbstverständlich können Sie auch 
per Überweisung spenden. 
 
Spendenkonto für die Kirchenrenovation 
in Broggingen 
Herzlichen Dank allen, die uns bislang 
schon mit einer Spende unterstützten! Die 
Arbeiten in der Kirche gehen zügig voran, 
der Wiedereinbau der aufbereiteten Bänke 
rückt näher. Dankbar sind wir für Spenden 
für neue Bankauflagen und neue Stühle. 
Konto der Kirchengemeinde Broggingen 
Verwendungszweck: „Kirchenrenovation“ 
IBAN DE 64 6805 0101 0022 1823 08 Wenn 
Sie ihren Namen und die Anschrift in die 
entsprechende Zeile schreiben, senden wir 
Ihnen umgehend eine Spendenbescheini-
gung zu, die sich beim Einkommenssteu-
er-Jahresausgleich steuermindernd einset-
zen lässt. 
 
 

„Oase“ 
Freie Christen Kenzingen 
Gartenstraße 1 
79341 Kenzingen 
Tel. 07644/8966 
 
 
Wir laden herzlich ein: 
Sonntags: 
10:00 Uhr Gottesdienst 
 
Wir bitten um die Einhaltung der entspre-
chenden Hygieneregeln. 
 
„Mögen die Worte, die ich spreche, und die 
Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefal-
len, HERR, mein Fels und mein Erlöser!“ 
Die Bibel (Psalm 19, 15) 

Jehovas Zeugen 
Versammlung Kenzingen
Telefon (07644) 9591068

„Wer kümmert sich schon um den Sabbat?“ 
fragen sich viele Menschen. Doch für Juden 
und Angehörige verschiedener christlicher 
Religionsgemeinschaften ist der Sabbat 
eine ernstzunehmende Sache. Offensicht-
lich bestehen aber gegensätzliche Ansich-
ten über den Sabbat. Ist es der Samstag 
oder der Sonntag? Und sollten Christen ihn 
beobachten? Die Antwort auf diese und an-
dere Fragen rund um dieses Thema wird am 
kommenden Samstag in dem Vortrag mit 
dem Thema „Sollten Christen den Sabbat 
halten?“ gegeben. Beginn ist um 18:00 Uhr. 
Darauf folgt eine gemeinsame Besprechung 
des Wachtturm-Studienartikels mit dem 
Thema „Mit Jehova im Mittelpunkt in die 
Ehe starten“ 
Am Mittwoch, 26. Januar, wird die Bibelpas-
sage aus Ruth 1 bis 2 behandelt. Beginn ist 
um 19:00 Uhr. Es wird gemeinsam bespro-
chen, wie man die Grundsätze aus der Bibel 
im Alltag umsetzen kann. 
Jeder ist herzlich eingeladen, unsere inter-
aktiven Gottesdienste per Videokonferenz 
zu besuchen. Diese Meetings bieten neben 
der gemeinsamen Anbetung auch die Mög-
lichkeit zum persönlichen Austausch. 
Wenn Sie daran teilnehmen möchten oder 
Fragen haben, können Sie gerne unter der 
Telefonnummer 07644 / 959 10 68 Kontakt 
mit uns aufnehmen. 
Weitere Hinweise und Informationen und 
das komplette Onlineangebot in Form von 
Videos und Downloads findet man auf der 
Website jw.org. 
 

 
Neuapostolische  
Kirche 
Herbolzheim, Steigstraße

Sonntag, 23.01.2022 
09:30 Uhr Gottesdienst 
 
Mittwoch, 26.01.2022 
20:00 Uhr Gottesdienst 
 
Für die Teilnahme an einem Gottesdienst 
ist aufgrund der eingeschränkten Sitz-
plätze eine vorherige Anmeldung erfor-
derlich: 
 
Internet: 
nak-herbolzheim.meinegemeinde.digital 
E-Mail: info@nak-herbolzheim.org 
Telefon: 07643-86 88. 
 
Von allen Gottesdienstteilnehmern ist 
durchgängig eine FFP2-Maske zu tragen. 
(Ausnahme: Kinder bis 6 Jahre. Bis zum Alter 
von 16 Jahren kann auch eine medizinische 
Maske getragen werden). Auf Gemeinde-
gesang wird verzichtet. 

Es gelten verbindliche Zwischenabstände 
von 1,5m zwischen Haushaltsgemeinschaf-
ten. 

Weitere Informationen erhalten Sie gerne 
beim Gemeindevorsteher H. Kussin, Tel. 
07643 / 86 88 
 
oder im Internet: www.nak.org 
www.nak-sued.de 
www.nak-freiburg-offenburg.de 
 
 

Oberrheinische Narrenschau 
Kenzingen 

Das Fasnetsmuseum des Verbandes 
Oberrheinischer Narrenzünfte 

Die Oberrheinische Narrenschau in Kenzin-
gen vermittelt einen lebendigen Eindruck 
der alemannischen Fasnet und verbreitet so 
das ganze Jahr über Fasnetsstimmung. 
 
Über 300 Narrengruppen aus dem Gebiet 
Ober- und Hochhrein in fantasievollem Häs 
und kunstvoll geschnitzten Holzlarven, in 
Gruppen nach Vogteien zusammengestellt, 
verdeutlichen dem Besucher die Vielfalt 
alemannischen Fasnetbrauchtums. Im Mu-
seumsshop besteht die Möglichkeit kleine 
Andenken wie Mäskchen, Wappengläser, 
Bücher und vieles mehr rund um die Fasnet 
zu erwerben. 
 
Gerne erhalten Sie auf Wunsch eine Füh-
rung durch die Narrenschau, in der Ihnen 
die Geschichte der alemannischen Fasnet 
durch unsere kundigen Museumsführer und 
Museumsführerinnen näher gebracht wird. 
Dieses Angebot kann auch außerhalb der 
Öffnungszeiten vereinbart werden. 
 
Das museumseigene Hockstübchen bietet 
Platz für bis zu 35 Personen und kann für pri-
vate Veranstaltungen, wie z.B. Familienfeiern 
oder Jahrgangstreffen, angemietet werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
Unsere Öffnungszeiten: 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
14:00 bis 17:00 Uhr 
(im Dezember ist das Museum nur für Grup-
pen geöffnet) 
 
Sie möchten eine Führung oder unser 
Hockstübchen mieten? 
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder 
Ihre E-Mail 
Tel.:  07644 900-113 
E-mail:  kovacevic@kenzingen.de 
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Parkinson-Selbsthilfegruppe
Parkinson-Regionalgruppe 
Breisgau-Nord: 
Zu früh gefreut ! 
Die regelmäßigen Treffen der Parkinson-Re-
gionalgruppe im Festsaal des Kreissenioren-
zentrums St. Maximilian-Kolbe in Kenzingen 
können aufgrund der wieder gestiegenen 
Corona-Inzidenz bis auf weiteres leider nicht 
stattfinden   
Nähere Auskünfte beim Regionalleiter 
Willi Temmer,  Tel. 07644-1420, 
E-Mail temmerw@gmail.com. 

TTSV Kenzingen
Koronarsportabteilung 
Es finden wieder Übungsstunden unter
Coronabedingungen statt. 
Ansprechpartner sind: 
Übungsleiter: 
Michael Bradatsch, Telefon 7329 

Abteilungsleiter: 
Werner Schäfer, Telefon 4603 

Philippinischer 
Kampfsport- 
verein  
Kenzingen

Liebe Kampfsportfreunde, 
wir treffen uns nach langer Corona-Pause 
wieder jeden Freitag in der Schulbuckhalle 
in Bombach ab 19 Uhr. Leider ist das Trai-
ning in der gewohnten Ausführung nicht 
gegeben, da die Corona-Pandemie immer 
noch nicht vorbei ist und wir die allgemei-
nen Hygienevorschriften beachten müssen, 
ist ein 2G Nachweis für die Trainingsabende 
notwendig. Auf ein zahlreiches Erscheinen 
freut sich Euer Vorstandsteam. 
Mit sportlichem Gruß. 

Judo Club Kenzingen e.V. 
Seit dem neuen Schuljahr haben wir wieder 
reguläre Trainingszeiten und trainieren wie-
der.

Schützengesellschaft  
Üsenberg 
Schützenhaus (nach dem Kriegerdenkmal 
rechts hoch in den Wald) 
Liebe Mitglieder der SG Kenzingen,
endlich kann das Schützenhaus wieder öff-
nen!
Unter Beachtung der Vorschriften zur Coro-
na-Pandemie findet das Schießtraining im 
Schützenhaus Kenzingen ab dem 16. Juli 
2021 wieder zu den üblichen Trainingszei-
ten statt:
Freitags 19-22 Uhr, sonntags 10-12 Uhr
Jugendtraining: Samstags ab 18 Uhr

Neben den behördlich festgelegten Pande-
miemaßnahmen gilt das ausgehängte Hygi-
enekonzept der SG Kenzingen, die Schieß-
leitung ist gleichzeitig für die Einhaltung der 
Hygienevorschriften verantwortlich.

Der Vorstand der Schützengesellschaft 
Üsenberg zu Kenzingen e.V.

Verein für deutsche 
Schäferhunde
Ortsgruppe Kenzingen

Übungszeiten: 
Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr 
Jeden Samstag ab 15.00 Uhr 
Vereinsgelände „Im Brünnele“ 
Beim Recyclinghof 
Tel. 07643/8964 

Angelsportverein Kenzingen, 
Im Brünnele 9
Das Vereinsheim ist wieder geöffnet. 

Kleintierzuchtverein 
Kenzingen,  
Im Brünnele 

Öffnungszeiten des Vereinsheims:
Sonntag 10:00 bis 12:30 Uhr. 
 

Skat-Club Üsenberger Asse 
Die Spielabende finden statt ab sofort im-
mer am Donnerstag um 19.30 Uhr im Angel-
sport-Vereinsheim (beim Recyclinghof)  

 
Katholische  
öffentliche Bücherei
St. Laurentius, Kenzingen

Eisenbahnstr. 22, 
79341 Kenzingen 
Tel. 07644 5589074 (während der Öffnungs-
zeiten) 
e-mail: koeb-kenzingen@web.de 
www.bibkat.de/koeb-kenzingen 
(Internet-Katalog) 

Die Kenzinger Bücherei hat geöff-
net  
Donnerstag 
9.30– 11 Uhr und 17 – 19.30 Uhr 
(dienstags bleibtleider weiterhin geschlos-
sen) 
 
Nutzen Sie gerne unser Click &Collect 
(Bestellen und Abholen) Angebot. 
Die ausschließliche Rückgabe von Medien 
oder Abholung vorbestellter Medien ist wei-
terhin ohne Nachweis möglich. Bei Fragen 
sprechen Sie uns gerne an. 
Näheres unter 
www.bibkat.de/koeb-kenzingen 

Auch im neuen Jahr haben wir wieder aktu-
elle Medien, z.B. die Roman-Serie 

Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe 
Michelle Marly: 
Madam Piaff und das Lied der Liebe 
Paris, 1944: Sängerin Édith Piaf wird der Kolla-
boration angeklagt - und fürchtet ein Auftritts-
verbot. Während sie ihre Unschuld zu bewei-
sen versucht, lernt sie Yves Montand kennen. 
 
Heidi Rehn: Die Tochter des Zauberers 
Erika Mann und ihre Flucht ins Leben 
Ein vielschichtiges Buch über die schil-
lerndste Tochter Thomas Manns 
 
Lena Johannson:  Die Malerin des Nordens 
Edvard Munch war ihr Vorbild, die Kunst war 
ihr Leben: Signe Munch 
 
Pia Rosenberger: Die Bildhauerin 
Mit Rodin begeht Camille Claudel neue 
Wege, doch ihre Liebe droht zu scheitern. 
 
Zutritt zur Bücherei: 
Zutritt ist aktuell (Stand16.01.2022) nur nach 
der 2G + Regelzulässig. 
Es ist ein Nachweis vorzulegen. 
Beim Betreten der Bücherei bitte die Kon-
taktdaten angeben. 
 
Weiterhin gilt:
•	 Mundschutz (FFP2-Maske) tragen
•	 Mindestabstand von 1,5 meinhalten
•	 die Aufenthaltszeit in der Bücherei im In-

teresse anderer
•	 kurz halten und
•	 wenn möglich, bitte alleinekommen.
 
Die Regeln für das Betreten der Bücherei 
hängen von den jeweils geltenden Co-
ronaverordnungen ab. Diese werden wir 
ggf. anpassen und über www.bibkat.de/ko-
eb-kenzingenund www.kath-kenzingen.de 
sowie als Aushang veröffentlichen. 
 
Das Büchereiteam. 
 
 

Schwarzwaldverein 
Kenzingen

Mittwoch, den 26. Januar 2022 
Wanderung nach Wagensatdt 
Einkehr: Bistro NANU / Essen von Niko 
14.30 Ecke Friedhof/Bombacherstr. 
 
Anmeldeplicht: Christel Benzin 07644-7605 
bei Regen/Schneefall keine Wanderung 
Geboosterte mit COVID-Zertifikat+Maske 
 

 

Sportverein
Kenzingen e. V.

Zur Beachtung! 
Die für den 04.02.2022 geplante Generalver-
sammlung vom SV Kenzingen muss Corona 
bedingt auf einen späteren Zeitpunkt ver-
legt werden. 
Der Vorstand 
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Sportverein
Bombach e.V.

Am kommenden Montag beginnt für die 
Schweizer Truppe die Vorbereitung auf die 
Rückrunde (montags in Kenzingen auf dem 
Kunstrasen, DI/DO in Bombach). 
Die Vorbereitung wird unter Einhaltung der 
Corona Regelungen 2G (außen) und 2G+(in-
nen) durchgeführt. Trotz der aktuell schwie-
rigen Pandemie Lage, plant der Südbadi-
sche Fußball Verband den regulären Start 
der Rückrunde. 
 
Testspiel 
FSV Stegen 2 : SV Bombach – 
Anpfiff 13.30 Uhr (2G+ für Zuschauer) 
 
Weitere Informationen, Spielberichte und 
Bilder finden Sie auf unserer Homepage un-
ter www.svbombach.de. 
 
Ihr Sportverein Bombach e.V. 
 
 

Tafel Herbolzheim e.V. 
Konrad-Adenauer-Ring 1, 
79336 Herbolzheim 
Tel. 07643-933432 
NEUE Öffnungszeiten 
Montag  10 - 15 Uhr 
Dienstag  10 - 12 Uhr 
Mittwoch  10 - 15 Uhr 
Donnerstag  10 - 12 Uhr 
Freitag  10 - 15 Uhr 
Samstag  10 - 12 Uhr 
 
Bitte an unsere Unterstützer und Spen-
der: 
Vielleicht haben Sie eine Überproduktion 
oder leicht defekte Ware innerhalb des MHD. 
Wir sind froh über jede Lebensmittelspende. 
Für eine Geldspende, die zur Deckung der 
Unkosten (Müll, Strom, Heizung) dient und 

uns hilft, notwendige Anschaffungen zu tä-
tigen, sind wir Ihnen sehr dankbar. 
 
Bankverbindung: IBAN: 
DE 23682900000049344201 
 
Die Tafel Herbolzheim e.V. ist ein eingetrage-
ner, gemeinnütziger Verein und stellt Ihnen 
gerne eine Spendenbescheinigung aus. 
Das Herbolzheimer Tafelteam sucht eh-
renamtliche Mitarbeiter. 
Infos unter 07643-933432, Fr. Ruddies. 
 

Reservistenkameradschaft 
Oberrhein im VdRBW e.V. 
Info‘s zum Treffpunkt und anderen Fragen 
gibt es von Dieter Bruhin unter 
0175-9145263 
 
 

Pflegestützpunkt Landkreis 
Emmendingen 
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641 451-3091, -3095, -3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendin-
gen.de
www.landkreis-emmendingen.de/pflege-
stuetzpunkt 
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder 
persönlich im Pflegestützpunkt Emmendin-
gen, in den Außensprechzeiten oder beim 
Hausbesuch. 
 
 

Beratungen für Frauen zu 
beruflichen Themen am 27. 
Januar 
Die Kontaktstelle Frau und Beruf berät am 
27. Januar 2022 Frauen zu Fragen rund um 
berufliche Orientierung, Wiedereinstieg, Be-
rufswahl, Aus- und Weiterbildung, Stellensu-
che und Bewerbung. 
Wenn Sie Interesse an einem Beratungster-
min haben, können Sie gerne einen Termin 
unter Tel. 0761 201-1731 vereinbaren. Die 
Beratungen finden zwischen 9.00 und 12.30 
Uhr statt und werden telefonisch oder on-
line durchgeführt. Die Beratung ist kosten-
los, vertraulich und neutral.
Weitere Informationen zum Angebot und 
zur Arbeit der Kontaktstelle Frau und Beruf 
finden Sie unter 
https://frauundberuf.freiburg.de 
Trägerin der Kontaktstelle Frau und Be-
ruf Freiburg – Südlicher Oberrhein ist die 
Stadt Freiburg. Die Kontaktstelle wird 
von den Landkreisen Emmendingen und 
Breisgau-Hochschwarzwald, der IHK Südli-
cher Oberrhein, der FWTM und im Rahmen 
des Landesprogramms Kontaktstellen Frau 
und Beruf vom Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg 
gefördert. 

Kleiderkammer 
Kenzingen 

Verkauf weiter unter Auflagen 
In Kenzingen, Industriestraße 6, Erdge-
schoss, bietet die Kleiderkammer eine 
gute Einkaufsmöglichkeit zu günstigen 
Preisen. 
Unsere Öffnungszeiten:
•	 Jeden Dienstag von 09:00 bis 11:30 Uhr
•	 Jeden ersten und dritten Donnerstag 

im Monat von 15:00 bis 18:00 Uhr
 
Bitte beachten Sie folgende Aufla-
gen, zu Ihrer aber auch zu unserer 
Sicherheit:
•	 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände 

(Spender im Vorraum).
•	 Maximal drei Kund*innen gleich-

zeitig im Verkaufsraum.
•	 Bitte halten Sie Abstand (mindes-

tens 1,5 Meter) zueinander und zu 
unseren Mitarbeiter*innen.

•	 Bitte tragen Sie wie wir einen medizi-
nischen Mund-/Nasenschutz (FFP2- 
oder OP-Maske).

 
Voraussetzung:
•	 Die Corona-Verordnung des Landes 

in der jeweils gültigen Fassung lässt 
den Einkauf ohne Voranmeldung 
weiter zu. Sollte dies nicht möglich 
sein, informieren wir Sie durch Aus-
hang über die dann geltenden Be-
dingungen.

 
Zu unseren Öffnungszeiten sind wir te-
lefonisch erreichbar unter 
01573 / 7647301. 

Ende des redaktionellen Teils



Wenn Picki, dann zur Sigi 
Kosmetik - Fußpflege

(auch Hausbesuche) Tel. 0 76 44 / 47 17

NUSSBAUM-STAMMHOLZ sowie alle anderen
Laubstammhölzer gesucht.

TOUSSAINT GMBH, 79341 Kenzingen
Tel.: 0 76 44 - 3 10, Fax 0 76 44 - 41 96, Mobil 0172 - 8 70 83 03

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Suchen Reinigungskraft (m/w/d) 30 h/Monat 
auf Minijob-Basis

Wir suchen eine ehrliche, zuverlässige, gründliche  
und selbstständig arbeitende Reinigungskraft  

mit guten Deutschkenntnissen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter 0172 760 64 00.

3-Zimmer-Wohnung
Küche, Bad, ca. 88 qm, 2 Balkone, Garage, KM 660,- Euro +
NK 200,- Euro + Garage 40,- Euro, 2 MM Kt. Ab dem 1.2.22

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 5041 an Primo Verlag
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach

Suchen Sie langfristig eine zuverl. Mieterin?
Die eine EBK mitbringt, gerne selbst renoviert, 

in Festanstellung ist, NR, keine HT, und haben eine 
3-4 Zi. K.D.B, gerne mit gr. Wohnküche, ca. 80 qm. 

Dann freue ich mich auf Ihren Anruf, Telefon 01520-6789347

Suche
Baumaschinen Bagger auch LKW-Kipper, 
Baukran (zu kaufen) • Telefon 0171-1 95 1016

Suche Wohnmobil oder PKW 6-9-Sitzer

auch reparaturbedürftig • Tel. 0171 - 195 10 16

Dringend Schmalspurtraktor gesucht
Holder, Goldoni oder anderes Modell

Tel. 07663 968 9999

Helles 1-Zi.-App., 30 qm,
Du/WC, Küchenzeile (neu), teilmöbliert, im DG/EFH, 

OT Kenzingen, ab sofort zu vermieten, 420 Euro warm, WLAN
sbh2021@web.de

Zahlen von 1 bis 9 sind so  
einzutragen, dass sich  
jede dieser neun Zahlen  
nur einmal in einem  
Neunerblock, nur  
einmal auf der  
Horizontalen und  
nur einmal auf der  
Vertikalen befindet.

SU
DO

KU

AUFLÖSUNG

www.primo-stockach.de

PRIMO-RÄTSELSPASS

NICHT VERPASSEN! Unser Anzeigenannahmeschluss für diese Ausgabe: 

mittwochs um 14:00 Uhr an anzeigen@primo-stockach.de



-  Verkäufer (m/w/d) 
in Teilzeit ab 52 Std./Monat

 � exibel bei Arbeitszeiten und Stundenzahl

Bewerbungen an:
ZooWelt Kienzler 
z.H. Herrn Kienzler
Bugstraße 4 
79336 Herbolzheim oder 
info@zoowelt-kienzler.de 

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine
Hausmeistertätigkeiten, wie z. B. Malerarbeiten...
Sautter Industrietechnik, Tullastr. 32, Kenzingen 
 Tel. 07644 - 915 20

Die Stadtkapelle Kenzingen trauert um ihren Tenorhornisten

Harald Däschner
Nach längerem Pausieren war unser „Moby“ wieder aktiv mit 
dabei. Seine Liebe zur Blasmusik und seine Verbundenheit zur 
Stadtkapelle überdauerte Jahrzehnte und trieben ihn bis zuletzt 
mit einem beeindruckenden musikalischen Ehrgeiz voran. 
So war es noch sein Wunsch das Jahreskonzert "Wintertraum 
2021" mitspielen zu können, was seine Krankheit ihm aber 
nicht mehr erlaubte.
Harald war bereits 1968 aktiv und spielte Tenorhorn in der  
Jugend der Stadtkapelle Kenzingen. Später war er im Vorstand 
als Jugendwart und Schriftführer engagiert.
Die Stadtkapelle hat einen ausgezeichneten Tenorhornisten 
und einen liebenswerten Musikkameraden verloren.
Wir werden dich, lieber Moby, nicht vergessen!

gez.
Michael Czakalla
1. Vorsitzender 

Digitalisierungen und Aktenvernichtung 
in allen Sicherheitsstufen

für alle Bereiche Arzt, Kanzlei, Firmen und  
Privat: Dias, Bilder, Unterlagen, VHS u.v.m.

Kontakt: scanservicerr@gmx.de



Gemeinsam mit uns wachsen
Wir suchen Sie!

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
suchen wir für unser

Kieswerk Haide in Kenzingen:

Schwimmbaggerfahrer (m/w/d)
in Vollzeit

Gerne auch als Quereinsteiger!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
► Kontakt 
Johann Joos Tief- und
Straßenbauunternehmung GmbH & Co. KG
Frau Keyßner
Industriestraße 1
79258 Hartheim
Telefon: 07633/4007-82
d.keyssner@joos-gruppe.de
www.joos-gruppe.de

HILFE!
bei Ängsten, Sorgen und allen anderen Problemen.

JESUS sagt auch heute noch:
Kommet zu MIR! In euren Herzen könnt ihr Mich finden.  

Ich will und kann euch helfen!

Glaubt - vertraut - betet und fastet
und erfüllt MEIN Liebesgebot!!

Christliche Gemeinde Südschwarzwald

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

Wir suchen eine zuverlässige, selbstständige 

Reinigungskraft (m/w/d) 
(20,00 Std./Woche)

zur Unterhaltsreinigung von Bürogebäude und Sozialräumen.
Die Arbeitszeiten sind nach Absprache flexibel einteilbar.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

WINTERHALTER & MAURER GMBH
Stahl- und Aluminiumbau

Wiesenstraße 8, 79364 Malterdingen
Tel. 07644/9106-0

E-Mail: info@winmau.de


